
Verantwortungsbereitschaft 
und Innovationsfreude sind 
zwei essenzielle Bausteine für 
einen erfolgreichen Ausbau 
und einen generationsüber-
greifenden Erhalt leitungsge-
bundener Infrastrukturen. Das 
gilt für Auftraggeber wie für 
Auftragnehmer gleicherma-
ßen. Denn beide Sparten des 
Leitungsbaus tragen im Sinne 
der Daseinsvorsorge zu glei-
chen Teilen Verantwortung 
für eine nachhaltige Ver- und 
Entsorgungssicherheit und für 
die wirtschaftliche und tech-
nologische Weiterentwicklung 
unseres Landes auf Basis einer 
leistungsfähigen technischen 

Infrastruktur. „Wir arbeiten bei-
de an einem neuen Deutsch-
land“, hat dies Prof. Dr. Gerald 
Linke, Vorstandsvorsitzender 
des DVGW, im Rahmen der  
27. Tagung Leitungsbau sehr 
trefflich auf den Punkt ge-
bracht. Der feste Wille zum 
Dialog und die Bereitschaft zur 
Kooperation sind dabei gerade 
deshalb so elementar, weil es 
nur gemeinsam möglich sein 
wird, die aus der Energiewen-
de oder aus einer wachsenden 
Digitalisierung resultierende, 
kontinuierlich zunehmende 
Kom  plexität des Leitungsbaus 
sicher zu adressieren. Versor-
gungsunternehmen und bau-

ausführende Unternehmen 
haben dies erkannt und arbei-
ten im Sinne eines nachhal-
tigen in  frastrukturellen Sub-
stanz- und Werterhalts sowie 
eines qualitätsorientierten 
Netz     ausbaus gemeinsam an 
einer „Initiative Zukunft Lei-
tungsbau“. Und nun ist es an 
der Zeit, dass wir auch von po-
litischer Seite Rückenwind für 
diese hoch komplexe Gene-
rationenaufgabe erhalten. Ein 
wichtiger Schritt wäre an die-
ser Stelle eine Anreizregulie-
rung, die nicht mehr den Sta-
tus quo konsolidiert, sondern 
Innovationen honoriert, um 
Energiesysteme integriert zu 

entwickeln und sektorenüber-
greifend auszubauen. Wasser-
stoff etwa – hierüber haben 
wir im Rahmen der 27. Tagung 
Leitungsbau intensiv disku-
tiert – ist einer der Schlüssel 
zu einer gelingenden Energie-
wende. Eine H2-Infrastruktur 
unter bestmöglicher Nutzung 
vorhandener Gasinfrastruktu-
ren ist ein Ermöglicher einer 
voranschreitenden Dekarbo-
nisierung unserer Energiewirt-
schaft. Wir Leitungsbauer bie-
ten politischen Entscheidern 
auf dem Weg zu innovations- 
und zukunftsorientierten Wei-
chenstellungen unser hoch 
spe  zialisiertes Know-how an. 

Unser Ziel ist es, Wissen zu 
bündeln, Netzwerke zu knüp-
fen und gemeinsam mit allen 
Verantwortlichen kooperativ 
an Lösungen zu arbeiten. 

Ihr Dieter Hesselmann
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27. Tagung Leitungsbau in Berlin

Komplexität gemeinsam meistern

In dieser Ausgabe:
–  rbv und RSV unterzeichnen Kooperationsvertrag, S. 5
– IFAT – rbv, RSV und GSTT erstmalig auf Gemeinschaftsstand, S. 5
– Glasfaserausbau – Verbände mahnen Ministerien zum Handeln, S. 6

– Übergangsfrist für Verarbeitung von Heißbitumen, S. 7
– Verbände beraten über Novellierung der Netzmeisterfortbildung, S. 8
– rbv und Netze BW kooperieren bei Lehrgängen zum Glasfaserausbau, S. 13

Dem aktuellen Leitungsbau wohnt heute ein Maß an Komplexität inne, das so 
wohl von vielen Playern der Branche als auch von politisch Verantwortlichen 
maßlos unterschätzt wird. Denn leitungsgebundene Infrastrukturen können 

nicht einfach und schnell in Richtung Energiewende um und ausgebaut werden, ohne das 
Zusammenspiel einzelner Netze integriert über Sektorengrenzen hinaus neu zu denken. 
Zudem stellen der generationsübergreifende Erhalt unterirdischer Ver und Entsorgungs
netze und eine zunehmende Erwartung, die Chancen und Potenziale der Digitalisierung zu 
begreifen und endlich zu ergreifen die gesamte Bauwirtschaft vor komplexe Heraus
forderungen. „Diesen vielfältigen Aufgaben werden wir nur gemeinsam gerecht werden 
können“, so rbvPräsident Dipl.Ing. (FH) Fritz Eckard Lang zum Auftakt der 27. Tagung 
Leitungsbau, die in diesem Jahr am 28. und 29. Januar 2020 unter dem Motto „Leitungs  
bau – Komplexität einfach unterschätzt“ in Berlin stattfand . 

„Wir werden den vielfältigen Aufgaben im Leitungsbau nur gemeinsam gerecht werden können“, so rbv
Präsident Dipl.Ing. (FH) Fritz Eckard Lang zum Auftakt der 27. Tagung Leitungsbau.  (Foto: rbv)

„Wer glaubt, die im Leitungs-
bau tätigen Unternehmen 
könnten die nötigen Um -
bauten an un  seren unterirdi-
schen Le  bens adern sowie die 
dringend er  forderlichen Er -
neuerungs maß nahmen eigen-
verantwortlich bewältigen, der 
verfügt offensichtlich nicht 
über die in diesem Zusam-
menhang erforderliche Fach- 
und Sach kenntnis“, so Lang an 
die 220 Teilnehmer der Ver-
anstaltung. „Es bedarf eines ko -
operativen Mitei nan ders von 
Netz betrei bern, von uns Netz-
dienst leistern sowie von den 

verantwortlichen Be  hörden, 
um struk turiert und erfolgreich 
diese gewaltigen Bauaufgaben 
zu meistern. Wir Leitungsbau -
er stehen bereit!“ 

Komplexität erkennen 
und beherrschen
„Wir leben in einer Zeit, die 
nicht nur gefühlt, sondern 
auch tatsächlich immer kom-
plexer wird“, so rbv-Hauptge-
schäftsführer Dipl.-Wirtsch.-
Ing. Dieter Hesselmann in sei-
ner Anmoderation zu der von 
Rohrleitungsbauverband e. V. 
(rbv) und Hauptverband der 

Deutschen Bauindustrie e. V. 
(HDB) gemeinsam durchge-
führten Veranstaltung. Bei 
kom plexen Systemen handele 
es sich per Definitionem um 
solche Systeme, die sich einer 
Vereinfachung verwehrten 
und vielschichtig blieben. Und 
so müsse eine Gesellschaft 
und mit ihr die Baubranche 
sich verstärkt ausdifferenzie-
ren, um mit den von ihr ge -
schaffenen multipel assoziier-
baren Einheiten wie Ener gie-
wende, Mobilität, Sozial sys-
teme oder Digitalität Schritt 
halten zu können. Forts. S. 2

Editorial
Dieter Hesselmann . Hauptgeschäftsführer des rbv e. V.
Kooperativ agieren – Komplexität adressieren!



02 | Jan | Feb 2020

27. Tagung Leitungsbau in Berlin (Fortsetzung)

Dabei gehe Komplexität aber 
immer auch einher – dessen 
müsse man sich bewusst  
sein – mit einem Informa  - 
ti ons man gel auf der Seite ein-
zelner Akteure, die angesichts 
derart vielschichtiger Deu-
tungs vari anten und Hand-
lungs  op tio nen nicht mehr da -
zu in der Lage seien, einen Ge -
samt überblick zu bewahren. 

„Unsere einzige Möglichkeit, 
heute noch angemessen und 
zielgerichtet agieren zu kön-
nen, besteht darin, Wissen zu 
bündeln und uns mit anderen 
zu vernetzen, um gemeinsam 
kooperativ an Lösungen zu 
arbeiten“, so Hesselmanns fes-
te Überzeu gung. „Die Netz-
werkstrukturen von HDB und 
rbv sind umso mehr dafür 
geeignet, den Informations-
mangel zu lindern und die 
Voraussetzung für eine solche 

kooperative Zusam menarbeit 
zu schaffen.“

Megatrends baulich 
adressieren 
Die Bauwirtschaft im Jahr 2020 
müsse sich vielen neuen He -
raus forderungen stellen, die 
das Leben der Leitungsbauer 
höchstwahrscheinlich noch 
ein bisschen komplexer ma -
chen werden, so Dieter Babiel, 
Hauptgeschäftsführer im 
Haupt    verband der Deutschen 
Bauindustrie e. V., Berlin, in sei-
nem Vortrag „BAUINDUSTRIE 
2020 – bleibende Herausfor-
derungen und neue Mega-
trends“. Dabei stehe man in der 
Bauindustrie heute sowohl vor 
der Aufgabe, den bekannten 
Anforderungen rund um Pla - 
n ung und Bau ausführung in 
gewohnter Weise nachzukom-
men als auch aktuellen Ver-
änderungen wie Klima wandel, 

Digitali sierung und demogra-
fischem Wandel vollumfäng-
lich baulich ge  recht zu werden. 
Dies könne nur gelingen – hier 
schloss sich der Kreis zu den 
Eingangs statements Langs 
und Hessel manns – auf Basis 
der Nutzung von Synergien 
und der Bildung von Allianzen. 
„Das Wichtigste in der heuti-
gen Zeit ist Zusam menhalt“, so 
Babiel. „Und Zusammenhalt 
be  deutet, mit Nachdruck ein 
gemeinsames Ziel zu verfol-
gen.“ Ein solches bestünde 
aktuell darin, die Branche sicht-
barer und sie für eine breite 
Öffentlichkeit als Kompe tenz-
träger und einen festen Pfeiler 
in der konjunkturell positiven 
volkswirtschaftlichen Ent wick-
lung dieses Lan des wahr-
nehmbar zu machen. „Aber für 
alle anstehenden Aufgaben – 
die alten wie die neuen – 
benötigen wir Ihr Know-how 

und Ihren Input, um die richti-
gen Botschaften an politisch 
verantwortlicher Stelle optimal 
zu platzieren“, so Babiels Appell 
an die in Berlin anwesenden 
Leitungsbauer.

Wasserstoff – ein Energie
träger mit Zukunft
In dem von der Bundes re gie-
rung im Oktober 2019 vorge-
legten „Dialogprozess Gas 
2030“ wurde explizit niederge-
schrieben, dass im Rah men 
einer erfolgreichen Energie-
wende gasförmigen Energie-
trägern – und hier be  sonders 
CO

2-freiem, aus erneuerbarem 
Strom erzeugtem grünen 
Wasserstoff – langfristig eine 
zentrale Rolle bei der Sicherheit 
der Energie ver sor gung in 
Deutschland zukommen wer-
de. Auch von der von der Bun-
desregierung angekündigten 
„Nationalen Wasser stoff stra-

tegie“ werden ähnliche Wei-
chen stellungen erwartet. Ein 
aktuelles energiewirtschaft-
liches „Hype-Thema“ also, das 
auch im Rahmen der 27. Ta -
gung Leitungsbau einen in -
haltlichen Schwerpunkt bilde-
te. In den beiden Vorträgen 
„Chancen und Potenziale von 
Wasserstoffinfrastrukturen“ 
von Dr. Stephan Tenge, Tech-
nikvorstand Avacon AG, 
Helmstedt, und „GET H2 – 
Startschuss für eine bundes-
weite H2-Infrastruktur?“ von 
Frank Heunemann, Geschäfts-
führer Nowega GmbH, Mün-
ster, wurde deutlich, dass rund 
um das Thema Wasserstoff 
längst noch nicht alle infra-
strukturellen Implikationen ge -
klärt sind. „Brauchen wir eine 
eigene Wasserstoffinfrastruktur 
oder ist es möglich, die vorhan-
dene Erdgasinfrastruktur zu 
nutzen?“, so eine zentrale 

Frage    stellung. „Reine Wasser-
stoffnetze werden schon seit 
langen Jahren in der Bundes-
republik betrieben, diese wer-
den aber langfristig nur einen 
kleinen Teil der gesamten 
Wasser  stoffinfrastruktur aus-
machen“, so Dr. Tenge in sei-
nem Vortrag. Viel interessanter 
sei der Aspekt von Wasserstoff 
in vorhandenen Erdgasnetzen. 
Netzseitig seien derzeit 20 Pro-
zent Wasser stoffzu mi schung in 
Erdgas netzen mög  lich, das 
Regelwerk decke dies aber 
noch nicht ab. Daher sei eine 
Überarbeitung des Re  gelwerks 
gemeinsam mit dem Deut-
schen Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW) 
aktuell zwingend erforderlich. 
„Eine nachhaltige Energie-
zukunft ist möglich, mit grü-
nem Gas aus grünem Strom in 
unseren Netzen“, so die Über-
zeugung Dr. Tenges. „Aber wir 

rbvHauptgeschäftsführer Dipl.Wirtsch.Ing. Dieter Hesselmann (l.) und der DVGWVorstandsvorsitzen
de Prof. Dr. Gerald Linke betonten im Rahmen der 27. Tagung Leitungsbau die inhaltlichen Übereinstim
mungen in den Arbeiten beider Organisationen. (Fotos: rbv)

„Die Bauwirtschaft im Jahr 2020 muss sich vielen neuen Herausforderungen stellen, die das Leben 
der Leitungsbauer höchstwahrscheinlich noch ein bisschen komplexer machen werden“, beton
te Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., Berlin.

„Kernkompetenzen erkennen und auf ihrer Basis neue Geschäftsfelder zu entwickeln, ist eine Vorausset
zung für erfolgreiches unternehmerisches Handeln“, so Prof. Dr. Maximilian Lude, geschäftsführender 
Kompagnon Philoneos GmbH, München.

Der Aspekt von Wasserstoff in vorhandenen Erdgasnetzen sei eine hoch interessante Option für eine 
nachhaltige Energiezukunft. Hierfür sei es aber zunächst notwendig, das erläuterte Dr. Stephan Tenge, 
Technikvorstand Avacon AG, Helmstedt, in seinem Vortrag zum Thema, die vorhandenen Netze H2 
ready zu machen.
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„Eine H2Infrastruktur kann unter bestmöglicher Nutzung vorhan
dener Gasinfrastrukturen zeitnah und kosteneffizient entwickelt 
werden.“ Diese These vertrat Frank Heunemann, Geschäftsführer 
Nowega GmbH, Münster.

In seinem Vortrag ging Ass. jur. HeinrichH. Mühe, Gruppenleiter 
Haftpflicht, Unfall, Schaden, VHV Allgemeine Versicherung AG, Han
nover, der Frage nach, was Leitungsbauer dringend im Zusammen
hang mit „QualitätselementSchäden“ wissen müssen.

Eine politisch verordnete Energiewende könne nur zum Erfolgsfaktor werden, wenn das derzeit noch an überholten Strukturen orientierte 
Anreizregulierungssystem innovationsfreundlicher würde, unterstrich Dr. Jost Eder, Rechtsanwalt/Partner bei Becker Büttner Held, Berlin, 
in seinen Ausführungen.

müssen unsere vorhandenen 
Netze H2-ready machen.“ 

„Wasserstoff ist einer der 
Schlüssel der Energiewende“, 
so auch Heunemann in sei-
nem Vortrag rund um die 
Initiative „Get H2“. Hierbei han-
dele es sich um ein offenes 
Netzwerk von Unternehmen 
und Orga nisationen, die das 
Ziel des Aufbaus einer  
deu tsch   landweiten H2-Infra-
struktur unterstützten. In die-
sem Ge  samt kontext seien 
jedoch um  fängliche regulato-
rische Ände r ungen in Bezug 
auf das Regel werk, die Erzeu-
gung, den Transport und die 
Anwendung von grünem 
Wasser stoff um  zusetzen. Lang-
fristig sei eine deutschlandwei-
te Re  du zie rung der CO2-Emis-
sionen von 80 bis 95 Prozent 
nach Ein schätzung der Ini tia-
tive möglich. Die Ent wicklung 

einer Wasser stoff infrastruktur 
als kom    ple men täre Tech no-
logie basis zum weiteren Aus-
bau der regenerativen Ener-
gie er zeu gung sowie der 
Strom  infra struktur werde da -
bei einen entscheidenden 
Beitrag für die Ener giewende 
leisten – insbesondere auch 
aufgrund der guten Speicher-
barkeit auch großer Energie-
mengen im Unter grund. „Wir 
sind da von überzeugt, dass 
eine H2-Infra struktur mit ihrem 
hohen punktuellen Dekarboni-
sie rungs potenzial unter best-
möglicher Nutzung vorhande-
ner Gasinfra struk turen (Spei-
cher, Netze, Kraftwerke) zeit-
nah und kosteneffizient entwi-
ckelt werden kann“, so Heu-
nemann. 

Innovationsfreundliche 
Anreize schaffen
„Die geschäftlichen Rah men-
bedingungen für Energie ver-
sorgungsunter nehmen und 
Ver teilnetzbetreiber haben 
sich in den letzten rund 20 Jah-
ren stark verändert“, so Dr. Jost 
Eder, Rechtsanwalt/Part ner bei 
Becker Büttner Held, Berlin, in 
seinem Vortrag „Zu  künftige 
Strategien und Ge  schäfts mo-
delle der EVU und die Aus-
wirkungen auf die Netz  dienst-
leister“. In diesem Zeitraum 
hätten sich die Ver teilnetze 
von reinen Trans portleitungen 
zu intelligenten Infrastrukturen 
und zum zentralen Baustein 
für medienübergreifende örtli-
che Ener giekonzepte entwi-
ckelt. Als langfristige Hemm-
nisse einer auch weiterhin 
weit  sichtigen Netzplanung sei 
aber leider eine Überre gu lie-
rung zu beobachten, die inno-

vationsfeindliche Investi tions-
anreize setze, da sie in erster 
Linie Investi tionen in vorhan-
dene Anlagen honoriere. „Die-
se gesetzliche Über re gu lie-
rung ist Gift für langfristige 
Stra  tegien“, so Eder. „Solche 
Stra tegien sind aber dringend 
erforderlich für eine Dekar bo-
nisierung und Dezen tra li sie-
rung des Energiesystems so -
wie für eine verstärkte Digi-
talisierung der Energie wirt-
schaft, für die Umsetzung einer 
zukunftsweisenden Sektor-
kopplung und für die Ent wick-
lung eines euro pä ischen Ver-
bundsystems“, so Eder weiter. 
Eine politisch verordnete Ener-
gie wende könne nur zum Er -
folgsfaktor werden, wenn das 
derzeit noch an überholten 
Strukturen orientierte An  reiz-
regu lierungs sys tem innovati-
onsfreundlicher würde und 
den technischen Ent wick-

lungs erforder nissen der Ener-
gie wende den erforderlichen 
Raum böte für eine ganzheit-
liche Infra struktur betrach tung. 

Wer trägt die Kosten bei 
Aus fällen der Stromver
sorgung?
Ein weiterer für Leitungsbauer 
mitunter problematischer As -
pekt der im Bereich der Strom-
verteilnetze angewandten An -
reiz- und Qualitäts re gu lie rung 
war Gegenstand des Vor trags 
„Vermögens schäden im Lei-
tungs bau; Q-Element?“ von 
Ass. jur. Hein rich-H. Mühe, 
Gruppen  leiter Haftpflicht, Un -
fall, Schaden, VHV All gemeine 
Versicherung AG, Hannover. In 
letzter Zeit, so Mühe, häuften 
sich bei Lei tungsbau unter neh-
men die For  derungen nach 
Beglei chung von so  ge nan n-
ten „Quali   tätselement-Schä-
den“, die durch Ver sor gungs-
unter brechungen, zum Bei-
spiel durch Kabelriss, entstün-
den. In seinen Aus füh run gen 
ging Mühe der Frage nach, 
was hinter dieser Entwicklung 
steckt und was Leitungsbauer 
dringend wissen müssen.

Nach Inkrafttreten der An - 
 reiz    regulierungsveror d nung 
(ARegV), so Mühe, existierten 
Qualitätsvorgaben für Netz-
betreiber, um diese dazu an -
zuhalten, einen leistungsfähi-
gen und zuverlässigen Betrieb 
von Energiever sor gungs net-
zen sicherzustellen. Dieser 
Anreiz werde dadurch gesetzt, 
dass die Netzbetreiber einer-
seits höhere Erlöse bei ent-
sprechend hoher Ver sor-
gungs    qualität generieren  
kön   nten und andererseits Ge -
winn einbußen hinnehmen 
müssten, wenn die Qualität 

nicht in ausreichendem Maße 
gewährleistet sei. Somit könn-
ten auf den Netzbetreiber, ne -
ben Kosten für die In  stand-
setzung und gegebenenfalls 
Neuver legung von Leitungen, 
durch die Berück sichtigung 
von durch Dritte verursachte 
Ver sorgungs un ter  brechungen 
zusätzliche Erlösminderungen 
zukommen und damit ein 
„Qualitäts ele ment-Schaden“ 
(Q-Element-Schaden). „Durch 
Bagger arbeiten verursachte 
Schäden werden im Rahmen 
der An  reizregulierung von 
Netz be treibern weitergege-
ben“, so Mühes ernüchternde 
Auskunft für die in Berlin an-
wesenden Leitungsbauer. „Der 
Schädiger ist dazu verpflichtet, 
den nach einer komplizierten 
Formel berechneten Qualitäts-
ele ment-Schaden zu ersetzen“, 
so Mühe weiter. Besonders 
wichtig und leider in diesem 
Zu  sammenhang nicht immer 
ein  deutig zu beantworten sei 
aber die berechtigte Frage, ob 
unsorgfältige Planungs aus-
künfte des Netzbetreibers, un -
zureichende betriebliche Vor-
kehrungen oder fehlende 
Netz redun danzen den An -
spruch an den Leitungsbauer 
mindern würden. „Achten Sie 
auf eine gute Baustellen do-
kumentation“, so Mühes Rat-
schlag an die Teil nehmer, „da -
mit Sie in einem ersten Schritt 
den an Sie herangetragenen 
Forderungen adäquat argu-
mentativ begegnen können. 
Und melden Sie die Schä den 
Ihren Versiche rungs unter neh-
men, denn die durch den  
Qua litätselement-Scha den 
indizierten For de rungen wer-
den vermutlich weit über dem 
eigentlichen Material schaden 
liegen.“

Aktuelle arbeits und tarifpolitische Themen stellte RA Stefan Brett
schneider, Geschäftsführer Tarif und Sozialpolitik beim Hauptver
band der Deutschen Bauindustrie e. V., Berlin, dem Auditorium vor.

Fortsetzung S. 4
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Aus dem aktuellen 
Tarifgeschehen
Um „Aktuelle Arbeits- und  
tarif politische Themen“ ging es 
in dem Vortrag von RA Stefan 
Brettschneider, Geschäfts füh-
rer Tarif- und Sozialpolitik beim 
Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie e. V., Berlin. Nach 
einem kurzen Ex  kurs über den 
zum 1. April 2020 in Kraft tre-
tenden Bau min destlohn be -
richtete Brett schneider über 
die bald beginnende Entgelt-
runde 2020. Für diese Ver -
hand  lungen prognostizierte 
der Tarifexperte, dass sich die 
derzeit fehlende Regelung 
einer Entschädigung für die 
Bau stellen An- und Abreise zu 
einem der wichtigsten Ver-
hand lungspunkte entwickeln 
könnte. „Es herrscht Unklarheit 
darüber, in welchem Zeitraum 
das Bundes arbeitsgericht hier 
auf eine eindeutige Reglung 
pochen wird“, so Brettschnei-
der. „Der Tarifvertrag deckt der-
zeit keine Wegezeiten ab. Um 
uns Ge  staltungsspielräume für  
die     ses wichtige Thema zu 
bewahren, könnte es sinnvoll 
sein, dass sich die Bauindustrie 
frühzeitig über potenzielle  
Lö  sungs  mo delle Gedanken 
macht.“ Für die gesetz lich ge -
for derte „Auf zeichnung der 
Arbeitszeit“ so wie für die „Um -
setzung der Entsende richt-
linie“ sei im Jah res verlauf mit 
An  passungen für die Bran che 
zu rechnen.

Initiative Zukunft 
Leitungsbau
Mit dem Ziel, gemeinsam Im -
pulse für eine zukunftsorien-
tierte Zusammenarbeit zwi-
schen dem DVGW und dem 
rbv zu setzen, haben beide 
Verbände damit begonnen, 
eine „Initiative Zukunft Lei-
tungs bau“ zu erarbeiten. Über 
deren Hintergründe und Ent-

wicklungsstand berichtete 
Prof. Dr. Gerald Linke, Vor-
standsvorsitzender DVGW e. V., 
Bonn, im Rahmen seines Vor-
trags. „Es ist das ge  mein same 
Ziel von Ver sor gungs- und 
Leitungs bau unter neh men, 
un  sere wertvollen infrastruktu-
rellen Assets auf qualitativ 
höchstem Niveau auszubauen 
und zu ertüchtigen und sie 
gleichzeitig vor unqualifizier-
ten Eingriffen zu schützen, 
etwa im Zuge des Glasfaser-
ausbaus“, so Prof. Dr. Linke in 
seinem Vortrag. „Beide Ver-
bände sehen in leitungsge-
bundenen Infra strukturen ein 
zukunftsgestaltendes Element, 
wir arbeiten gemeinschaftlich 
an einem neuen Deutschland“, 
betonte Prof. Dr. Linke die 
inhaltlichen Über einstim mun-
gen in den Arbei ten von rbv 
und DVGW. Mit der „Initiative 
Zu  kunft Leitungsbau“ verfolge 
man im Schulter schluss wichti-
ge Zielsetzungen der Branche. 
So gehe es einerseits darum, 
eine Anwendung des Regel-
werks nachhaltig zu befördern, 
bewährte Qualifi zierungs sys-
teme weiter zu entwickeln und 
darüber aufzuklären, dass 
durch unsachgemäße Arbei-
ten an der unterirdischen Infra-
struktur hohe Schä den ent-
stünden. Zudem wolle man 
andererseits gemeinsam daran 
arbeiten, Bürokratie ab  zu-
bauen, um auf der Basis trans-
parenter Präqualifikations-
nach  weise die Angebotsab-
gabe zu vereinfachen, Geneh-
migungs verfahren zu be -
schleu           nigen und in gegenseiti-
ger Verant wortung füreinan-
der daran mitzuwirken, Ma -
terial- und Personal kapa zitäten 
besser planbar zu machen. 
„Den hohen Stellenwert, den 
diese Initiative sowohl für den 
DVGW als auch für den rbv ein-
nimmt, erkennen Sie daran, 

27. Tagung Leitungsbau in Berlin (Fortsetzung)

Welche Chancen und Potenziale birgt die Digitalisierung tatsächlich 
für unser berufliches Handeln? Eine Frage, die Ömer Atiker, Click 
Effect Internet Marketing GmbH, Freiburg im Breisgau, auf höchst 
amüsante Weise erörterte.

„Es ist das gemeinsame Ziel von Versorgungs und Leitungsbauun
ternehmen, unsere wertvollen infrastrukturellen Assets auf qualita
tiv höchstem Niveau auszubauen und zu ertüchtigen und sie gleich
zeitig vor unqualifizierten Eingriffen zu schützen“, so Prof. Dr. Gerald 
Linke, Vorstandsvorsitzender DVGW e. V., Bonn. (Fotos: rbv)

Mit 220 Teilnehmern war die 27. Tagung Leitungsbau so gut besucht wie noch nie. Ein deutliches Zeichen dafür, dass rbv und HDB auch in 
diesem Jahr wieder das Themenspektrum am Puls der Branche orientiert haben.

dass die Präsidenten beider 
Organisa tionen in die Aus ar-
beitung involviert sind“, so  
Prof. Dr. Linke. Diesen Ball 
nahm Hessel mann gerne auf: 
„Auch wir freuen uns sehr, dass 
das Board so hochkarätig be -
setzt ist!“

Disruption und Kontinuität 
Die Tagung Leitungsbau wäre 
nicht die Tagung Leitungsbau, 
wenn sie nicht auch in ge   -
woh n  ter Weise über den Teller-
rand der Branche hinaus aktu-
elle gesellschaftliche und un -
ter nehmerische Entwick  lungs-
trends beleuchten würde. Ein 
allgegenwärtiger Me  ga  trend 
ist derzeit zweifellos die Digi-
talisierung. Anlass ge  nug für 
Ömer Atiker, Click Effect Inter-
net Marketing GmbH, Freiburg 
im Breisgau, in seinem Vortrag 

„Erfolgsfaktoren Digi talisie-
rung – Die wirklich wahre 
Wahr heit über digitale Trans-
formation“ auf höchst amüsan-
te Weise zu skizzieren, welchen 
Effekt die Digi tali sierung auf 
unser berufliches Handeln, 
aber eben nicht nur darauf 
habe. „Digi talisierung und Dis-
ruption haben zu  nächst wenig 
Bezug zu unserem All tag“, so 
Atiker. „Viele Men schen finden 
es gut, wenn alles so bleibt, wie 
es ist, denn Men schen wan-
deln sich un  gern.“ Zielsetzung 
der digi talen Trans    formation 
aber sei es, Un  ter nehmen mit 
digitalen Mit teln weiter zu ent-
wickeln. Hier für sei es erforder-
lich, Mit ar beiter zu motivie  -
ren, um mit ihnen gemeinsam 
das Unter nehmen besser zu 
machen und einen Mehrwert 
zu generieren. „Netflix hat sich 

von einem im DVD-Versand 
tätigen Logistik unternehmen 
zu einem international tätigen 
Streaming-Dienstleister und 
so  dann zu einem Filmstudio 
neu erfunden“ so ein Beispiel 
Atikers für einen gelungenen 
unternehmerischen Erwei te-
rungs- und Transformations-
prozess. Dieser Weg von einer 
Ver besserung und Erweite-
rung des Ist-Zustandes bis hin 
zu einer Neuentdeckung un -
ter  nehmerischen Leistungs-
po   tenzials sei auch und vor 
allem mit den Mitteln der digi-
talen Transformation zu be -
schreiten. „Die Zukunft ist ein 
geschlossenes Buch, Sie kön-
nen es selber schreiben“, so 
Atikers Em  p fehlung. 

Passend hierzu forderte Prof. 
Dr. Maximilian Lude, geschäfts-
führender Kompagnon Philo-
neos GmbH, München, sein 
Auditorium dazu auf: „Bleiben 
Sie Unternehmer!“ In seinem 
Vortrag „Spieglein Spieglein an 
der Wand – welche Trends  
sind morgen relevant?“ ging 
Prof. Dr. Lude der Frage nach, 
wie Unternehmen langfristig 
innovativ sein oder werden 
können und wie es ihnen ge -
lingen kann, zukunftsfähige 
Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln. „Zuallererst ist es ent-
scheidend, sich nicht auf ver-
gangene Trends zu verlassen, 
um die Zukunft zu prognosti-
zieren“, so Prof. Dr. Lude. Um 
Stag nation zu verhindern, sei 
es notwendig, technologi-
schen Veränderungen aufge-
schlossen gegenüberzutreten, 
neue Technologien zu adaptie-
ren und neue Ideen im Arbeits-
kontext anzuwenden, um die 

Anforderungen einer sich in 
exponentiellen Schritten ver-
ändernden „Speedy World“ zu 
erfüllen. Aber nicht komplett 
auf Kosten der Tradition. Viel-
mehr sei eine ausgeglichene 
Balance zwischen Tradition 
und neuen Technologien der 
ideale Punkt für Innovation. 
„Kernkompe tenzen erkennen 
und auf ihrer Basis neue Ge -
schäftsfelder zu entwickeln, ist 
eine Voraus setzung für er  folg-
reiches unter neh me ri sches 
Han  deln“, so Prof. Dr. Lude.

Zuverlässigkeit und 
faire Partnerschaft
„Wir Leitungsbauer haben viel 
zu bieten“, so rbv-Präsident 
Lang bei seiner Verabschie-
dung der Teilnehmer. „Wir bie-
ten Zuverlässigkeit, Erfahrung, 
Qualität und viel Know-how, 
Innovationsfähigkeit sowie – 
darauf sind wir besonders  
stolz – faire Partnerschaft.“ 
Auch die 27. Tagung Lei-
tungsbau habe in aller Deut-
lichkeit gezeigt, dass es nichts 
weniger als zukunftsstiftend 
sei, wenn alle Sparten des 
Leitungsbaus sich im kontinu-
ierlichen Dialog miteinander 
befänden. Denn nur gemein-
sam sei man stark und nur 
gemeinsam könne man 
Komplexität konstruktiv adres-
sieren und die Anliegen der 
Branche effektiv an verant-
wortlicher Stelle platzieren. 
Diesen Weg werden rbv und 
HDB auch im Rahmen der  
28. Tagung Leitungsbau kon-
sequent weiter fortführen, die 
am 26. und 27.Januar 2021 in 
Berlin stattfinden wird. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen 
in Berlin. (rbv)
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Dipl.Ing. Andreas Haacker und Dipl.Ing. (FH) Fritz Eckard Lang (v. l. n. r.) unterzeichneten einen Ko
operationsvertrag zur Zusammenarbeit von Rohrleitungsbauverband und Rohrleitungssanierungs
verband. (Foto: rbv/RSV)

Vertrag besiegelt engere Zusammenarbeit 

rbv und RSV unterzeichnen 
Kooperationsvertrag
Köln/Hamburg, 29. November – Synergien heben und gemeinsam für die Belange der 
Rohrleitungsinfrastruktur eintreten – das ist das Ziel der Kooperation zwischen dem 
Rohrleitungsbauverband (rbv) und dem Rohrleitungs sanierungs verband (RSV). Mit einem 
Vertrag besiegelten beide Verbände nun eine engere Zusam menarbeit. 

Unter anderem ist 
eine wechselseitige 
Mitarbeit in Aus-

schüssen geplant sowie die 
jeweilige Mitwirkung bei der 
Erstellung technischer Schrif-
ten. Zudem sollen die Res sour-
cen gebündelt werden, wenn 
es um die Vertretung der Be -
lange gegenüber öffentlichen 
Auftraggebern und Ins titu tio-
nen geht. „Dass die Ver bän de 
des Leitungsbaus und der Lei-
tungssanierung näher zu  sam-

menrücken, ist ein deutliches 
Signal an die Branche und hilft 
uns die vielfältigen vor uns lie-
genden Heraus for derungen 
gemeinsam an breiter Front 
anzugehen”, freut sich rbv-Prä-
sident Fritz Eckard Lang über 
die künftige engere Ver zah-
nung der beiden Ver bände. „Es 
gibt viele Themen wie etwa 
die Förderung von Aus- und 
Fortbildung sowie die Fach-
kräftesicherung. Hier können 
wir gemeinsam mit dem rbv 

im Interesse der Sa  nierungs-
unternehmen stärker agieren”, 
fügt RSV-Vorstands vorsit zen-
der Andreas Haacker hinzu. 

Ein sichtbares Zeichen der ge -
meinsamen Arbeit wird auf der 
IFAT 2020 gesetzt: Hier wer     - 
den beide Verbände zusam-
men mit der German Society 
for Trenchless Technology 
(GSTT) auf einem gemeinsa-
men Stand vertreten sein. (rbv/
RSV)

Zur IFAT 2020 präsentieren sich rbv, GSTT und RSV erstmalig auf einem erweiterten Gemeinschafts
stand. (Foto: rbv)

rbv und Partner auf der IFAT 2020

Premiere mit erweitertem 
Gemeinschaftsstand

Ein Besuch der IFAT 2020 in München ist fast ein „Pflichttermin“ für alle 
Leitungs bauer. Auch zur diesjährigen Messe lädt der Rohrleitungsbauver
band e. V. Sie vom 4. bis zum 8. Mai in die Halle B3, Stand 105/204 ein, um  

sich mit Ihnen über Technologien, Verfahren und Berufsbilder im Leitungsbau auszu
tauschen. Dabei präsentieren sich der rbv, die German Society for Trenchless Techno  
lo gy e. V. (GSTT) und der Rohrleitungssanierungsverband e. V. (RSV) – zum Ausdruck  
der engen Kooperation und einer intensiven Verzahnung zwischen den drei Or ga
nisationen – erstmalig gemeinsam mit sieben Mitgliedsunternehmen auf einem erwei
terten Gemeinschaftsstand in München. 

An den großen Erfolg der 
letzten IFAT anknüpfend füh-
ren rbv und der Deutsche 
Verein des Gas- und Wasser-
faches e. V. (DVGW) außer-
dem zum zweiten Mal im 
Atrium zwischen Halle A1 
und B1 die „Leitungsbau 
Chal lenge“ durch. Hier geht 
es für wett kampf begeisterte 
Teams er  neut darum, Auf-
gaben aus den Bereichen der 
Wasserver sor gung zu lösen.
Aktiv beteiligen wird sich der 

Wechsel im GSTTVorstand: Thorsten Schulte (2. v. l.) wird Nachfolger von Dr. HansJoachim Bayer (2. v. r.). 
Ebenfalls im Bild: Dr. Klaus Beyer, GSTTGeschäftsführer (l.) und Prof. Jens Hölterhoff, Vorstandsvorsitzen
der (r.). (Foto: GSTT)

GSTT-Mitgliederversammlung 2019 in Berlin

Viel Neues im 
kommenden Jahr

Die jährliche Mitgliederversammlung der GSTT fand am 6. Dezember 2019 in 
Berlin statt. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Jens Hölterhoff gab im Rahmen der 
Veranstaltung einen umfassenden Überblick über die zahlreichen Aktivitäten 

der Organisation.

Die Mitgliederzahl befinde  
sich mit 186 Mitgliedern wei-
terhin auf einem konstant sta-
bilen Niveau, so Hölterhoff, 50 
Pro zent davon seien Fir men-
mit glieder. 

Ein besonderer Schwer      punkt 
in den Tätig keiten der Deut-
schen Gesell schaft für gra-
benloses Bauen werde auch 
im kommenden Jahr in der 
Mit organisation und in der 
Teil   nahme an relevanten Bran-
chenveran stal tungen liegen, 
um die zahlreichen Vor teile 
grabenloser Bau  weisen auf 
na     tionaler und internationaler 
Bühne zu ak  zentuieren. In die-
sem Zu  sam menhang wies 
Höl   terhoff be  sonders auf zwei 
neue Ver anstaltungs formate 
hin. 

bautec, InfraSPREE und IFAT
Gemeinsam mit dem rbv und 
der Fachgemeinschaft Bau 
Berlin und Brandenburg wird 
die GSTT im KarriereCenter der 
vom 18. bis 21. Februar 2020 in 
Berlin stattfindenden bautec 
einen 700 m2 großen Aus stel-
lungsstand bespielen, um jun-
ge Menschen für den Beruf  
des Rohrlegers zu be  geistern.
Auch in die inhaltliche Kon-
zeption des neuen für Sep tem-
ber 2020 geplanten Ver an stal-
tungs for mats für Berlin und 
Bran den burg – die Infra SPREE 
– sind rbv und GSTT unter der 
Feder füh rung des AQUANET 
Berlin-Bran denburg involviert. 
Da  rüber hinaus wird sich die 
GSTT zur IFAT 2020 vom 4. bis 
8. Mai 2020 erstmalig an dem 
Ge  meinschafts stand von rbv 
und RSV beteiligen.

Wechsel im Vorstand
Nach rund 25-jähriger Tätig keit 
im GSTT-Vorstand scheidet  
Dr. Hans-Joachim Bayer aus 
dem Vorstand aus. Der ausge-
wiesene Experte für Tiefbau 
und Bergbaugeologie hat seit 
dem Jahr 2000 den Bereich 
New Business De  velopment 
für HDD-Tech nologie bei der 
Tracto-Technik GmbH & Co. KG, 
Lennestadt, geleitet. Zu sei-
nem Nachfolger im GSTT-Vor-
stand hat die Mitglieder ver-
sammlung Thorsten Schul te, 
ebenfalls Tracto Technik, ein-
stimmig in den Vorstand ge -
wählt.

Die nächste Mitglieder ver-
sammlung ist für den 4. De -
zem ber 2020 in Berlin geplant. 
(GSTT)

rbv mit seinen Partnern auch 
an dem in der Halle C2 statt-
findenden FORUM Wasser. 
Für dieses umfängliche fach-
liche Messe-Rahmen pro-
gramm wurden Vorträge zu 
den The men „Moderne Bau-
prozesse für eine moderne 
In  frastruktur: Digitali sierung & 

BIM im Lei tungs bau“ und 
„Urbanes Le  ben ist nicht 
selbstverständlich: Sauberes 
Trinkwasser und sicheres Ab -
wasser erfordern nachhalti-
gen Substanz erhalt“ einge-
reicht. Wir freuen uns da  rauf, 
Sie in München zur IFAT be -
grüßen zu dürfen. (rbv)
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Die wiedergewählten Präsidenten des DVGW; v. l.n. r.: Jörg Höhler, Vizepräsident; Dr. Thomas Hüwe-
ner, Vizepräsident Gas; Michael Riechel, Präsident; Dr. Dirk Waider, Vizepräsident Wasser. 
(Foto: DVGW/Agentur Bildschön, Müller)

DVGW-Präsidium konstituiert

Michael Riechel weiterhin 
DVGW-Präsident

Auf einer Sitzung des Bundespräsidiums des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW) Ende November in Köln wurden die Spitzen vertreter 
dieses Gremiums für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt: Michael 

Riechel (58) bleibt DVGW-Präsident. DVGW-Vizepräsident Gas ist weiterhin Dr. Thomas 
Hüwener; Vizepräsident Wasser bleibt Dr. Dirk Waider. Das Amt des Vize präsi denten 
bekleidet weiterhin Jörg Höhler.

Michael Riechel ist seit 2015 
Vorstandsvorsitzender der 
Thüga AG in München. Von 
2011 bis 2015 war er zusätzlich 
Geschäftsführer der Thüga 
Erneuerbare Energien GmbH 
& Co. KG. Seit 2017 ist er  
Prä  sident des DVGW. Dr. Tho
mas Hüwener (48) ist seit 2013 
Mitglied der Ge  schäfts füh

rung der Open Grid Europe 
GmbH mit dem Schwerpunkt 
Technik. Er ist seit 2013 Mit
glied des DVGWPrä sidiums.

Dr. Dirk Waider (47) ist seit 
2013 Vorstandsmitglied der 
GEL SEN WASSER AG in Gel
sen  kirchen. Er gehört eben
falls seit 2013 dem DVGW

Präsidium an. Jörg Höhler (53) 
ist seit 2013 Vorstandsmit
glied der ESWE Versorgungs 
AG und seit 2017 zugleich 
Vorstands mitglied der Kraft
werke MainzWies baden AG. 
Dem Präsidium des DVGW 
gehört er seit 2015 an. (DVGW)

AGFW – Stabwechsel im Bereich Technik und Normung 

Helmut Ernst 
übergibt an Frank Espig

Helmut Ernst, langjähriger Bereichsleiter Technik und Normung beim AGFW, hat 
zum 1. Oktober 2019 seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Den Staffel-
stab der Bereichsleitung und der Weiterentwicklung des Technischen Regel werks 

hat er an seinen Mitarbeiter Frank Espig übergeben.

Ernst war rund 25 Jahre für den 
AGFW tätig. Als Bereichsleiter 
Technik und Normung des 
AGFW hat er 1995 die Ent
wicklung dessen begonnen, 
was heute jeder Ingenieur, 
Techniker, Meister und Fach
arbeiter der Branche als Stan
dardwerk in Händen hält: das 
„Technische Regelwerk des 

AGFW“. Damit hat er gemein
sam mit den zahlreichen tech
nischen Gremien den Verband 
über die Jahre zum respektier
ten und gefragten Regelsetzer 
des Bereichs Fernwärme ent
wickelt. 

Espig hat als Abteilungsleiter 
Wärmeversorgung und Be 

triebs ingenieur für Fernwärme 
und Energiemanagement bei 
den Stadtwerken Schneeberg 
gearbeitet, bevor er 2007 als 
Referent Netzbetrieb und alter
native Wärmeerzeugung beim 
AGFW begann. Mit dem Tech
nikTeam wird er die Aufgaben 
des Regelsetzers fortführen. 
(AGFW/EHP)

Frank Espig (l.) hat die Leitung des Bereichs Technik und Normung beim AGFW von Helmut Ernst übernom-
men. (Foto: Laufkötter/EHP)

Initiative Fachkräfte für den Glasfaserausbau

Verbände mahnen Minis terien zum Handeln

Der rbv und weitere in der 
Initiative Fachkräfte für den 
Glasfaserausbau organisierte 
Branchenverbände haben sich 
in einem Brief an die zuständi
gen Minister der Ressorts Ar 

beit und Soziales, Wirtschaft 
und Energie, Verkehr und digi
tale Infrastruktur, Bildung und 
Forschung sowie an den Bun
desminister des Innern, für Bau 
und Heimat gewandt. In dem 

Schreiben laden die unter
zeichnenden Verbände die po 
litisch Verantwortlichen dazu 
ein, gemeinsam und verstärkt 
ressort und ebenenübergrei
fend auf das Ziel einer flächen

Digitalisierung in Deutschland kann nur auf der Basis einer flächendeckenden 
Glasfaser- und Mobilfunkversorgung gelingen. Die in der „Initiative Fachkräfte 
für den Glasfaserausbau“ engagierten Institutionen, darunter auch der Rohr-

leitungs bauverband e. V. (rbv), haben den verantwortlichen Bundesministern Mitte De -
zem ber ein Positionspapier „Glasfaser- und Mobilfunkausbau effektiver gestalten“ über-
geben, mit dem sie ein Maßnahmenpaket vorschlagen, um bessere Ausbaubedingungen 
für eine digitale Infrastruktur umzusetzen. 

deckenden Glasfaser und 
Mo bil  funkversorgung hinzu
arbeiten.

Maßnahmen vorgeschlagen
Um den Wirtschaftsstandort 
Deutschland nicht zu gefähr
den, müsse der Ausbau der 
digitalen Infrastruktur weiter 
beschleunigt werden. Hierfür 
sei es entscheidend, dass För
dergelder schneller und effizi
enter in den konkreten Bau
projekten ankommen. Darüber 
hinaus sei es dringend erfor
derlich, ausreichende Personal
kapazitäten in Behörden und 
Unternehmen zu schaffen. 
Wich  tige Ansatz punkte befän
den sich im Bereich der Weiter
bildung von Mitarbeitern der 
Unternehmen und Kom mu
nen. Hierfür gelte es, Schu
lungs und Trainings mög lich
keiten zu verbessern, die 
Attrak  tivität der geltenden 
Be rufsbilder zu steigern und 
Informationen über Arbeits 
und Entwicklungsperspektiven 
für Arbeitnehmer in ausrei

chendem Maße zur Verfügung 
zu stellen. All dies seien sinn
volle Maßnahmen, um mehr 
Fach kräfte für den Glasfaser
ausbau zu gewinnen. Darüber 
hinaus müsse die Bundes
regierung den Netzausbau 
durch aufeinander abge
stimmte Maßnah men insbe
sondere zum Aus bau von 
Planungs und Bau kapazitäten 
sowie Knowhow in Unter
nehmen und Behörden stärker 
unterstützen.

Das vollständige Positions pa
pier „Glasfaser und Mobil
funk ausbau effektiver gestal
ten“ steht Ihnen hier zum 
Download bereit: 
https://www.rohrleitungsbau 
v e r b a n d . d e / l e i s t u n g e n / 
publikationen/positionen
argumente.html

Initiative Fachkräfte für den 
Glasfaserausbau
Die Initiative Fachkräfte für den 
Glasfaserausbau wurde im Juni 
2018 vom Deutschen Industrie 

und Handelskammertag und 
dem Breitbandbüro des Bun
des ins Leben gerufen. Sie un 
terstützt das Vorhaben der 
Bun  desregierung, Glasfaser
netze sehr viel weiter in die 
Fläche zu bringen. In der Ini
tiative engagieren sich unter 
anderem Verbände (z. B. aus 
den Be  reichen Telekom mu ni
kation, Bau, Elektrohandwerk, 
Elektro industrie, Bildung) und 
Unter nehmen. Die Beteiligten 
analysieren konkrete Engpässe 
und leiten Handlungsoptionen 
ab, die schrittweise umgesetzt 
werden. Zur Vermittlung von 
Informationen für Unterneh
men, Berufstätige, Querein
steiger, Schüler, Studenten, 
Kommunen und Weiter bil
dungs  einrichtungen erarbeitet 
die Initiative ein gemeinsames 
Infoportal. Dieses geht unter 
glasfaserausbau.org dem
nächst online.

© SHARKstock | stutterstock
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Arbeitsplatzgrenzwert für Dämpfe und Aerosole aus Heißbitumen

Übergangsfrist beim Asphalteinbau
Der Ausschuss für Gefahrstoffe im Bundesarbeitsministerium für Arbeit und So 
ziales (BMAS) hat im November 2019 einen neuen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) 
für Dämpfe und Aerosole bei der Verarbeitung von Heißbitumen festgelegt. Das 

Bundesministerium hat allerdings eine Übergangsfrist von fünf Jahren für die Einhaltung 
des Grenzwertes beim Bitumeneinbau gewährt. 

Neuer Grenzwert 
gültig ab 2024
Die Bauwirtschaft (ZDB und 
HDB) hatten im Vorfeld zur 
Entscheidung einen Antrag 
auf eine 8-jährige Über gangs-
frist gestellt, da der vorgese-
hene Grenzwert für Dämpfe 
und Aerosole von 1,5 mg/m³ 
deutlich unter den derzeit  
ge  messenen Werten läge und 
nur die Umrüstung bezie - 
h ungs  weise Aus stattung aller 
Asphalt fer tiger mit Ab  saug - 
e inrich tungen bei gleichzeiti-
gem Einsatz von temperatur-
abgesenktem As  phalt Aus  -
sicht auf Erfolg verspräche.

Nach der Tagung des AGS am 
19. und 20. November 2019 hat 
dieser den AGW in einer Höhe 
von 1,5 mg/m³ (gemessen 
nach Bitumenkondensat-Stan-
dard) für die Bitumensorten 
De  stillationsbitumen und Air-

Rectified-Bitumen festgelegt. 
Dieser Grenzwert wird nun-
mehr in der TRGS 900 festge-
schrieben und durch das  
BMAS im Ministerialblatt ver-
bindlich eingeführt werden. 
Darüber hinaus wird dieser 
Grenzwert für die Bereiche 
Walz- und Guss asphalt sowie 
für Bi  tu men- und Polymer bi-
tumen bah nen bis zum 31. De -
zember 2024 ausgesetzt.

Suche nach einer 
Branchenlösung
Damit hat die Branche eine 
5-jährige Frist, um diesen fest-
gelegten Arbeitsplatz grenz -
wert durch geeignete Maß-
nahmen umzusetzen. Mit den 
derzeit zur Verfügung stehen-
den technischen Mög lich-
keiten kann der Arbeits platz-
grenzwert (AGW) aktuell nur 
eingehalten werden, wenn 
beim Asphalteinbau Fertiger 

eingesetzt werden, die über 
eine Vorrichtung zur Absau-
gung der Dämpfe und Aero-
sole verfügen und gleichzeitig 
temperaturabgesenkter As -
phalt eingesetzt wird. Der zeit 
ist temperaturabgesenkter As -
phalt (TA-Asphalt) jedoch nicht 
im FGSV-Regel werk ge  normt. 
In diesem Zu  sam men hang 
haben die Ar  beit geber im AGS 
deutlich zum Ausdruck ge -
bracht, dass eine 5-jährige 
Über  gangsfrist für den AGW 
nicht ausreichend sein wird. Es 
wurde darüber hinaus verein-
bart, dass die Bauwirtschaft 
zusammen mit der BG Bau 
eine Branchen lösung erarbei-
tet, die die Mög lichkeiten zur 
Reduzierung von Dämpfen 
und Aerosolen aufzeigt und 
damit die Unter nehmen bei 
der Umsetzung unterstützt. 
(Das Bayerische Baugewerbe)

Nach der Tagung des AGS im November 2019 hat dieser den AGW in einer Höhe von 1,5 mg/m³ festgelegt. 
Dieser Grenzwert wird für die Bereiche Walz und Gussasphalt sowie für Bitumen und Polymerbitumen
bahnen bis zum 31. Dezember 2024 ausgesetzt. (Foto: EIBS GmbH)

Leitfaden zum Saison-Kurzarbeitergeld für das Baugewerbe 

Handhabung der gesetzlichen 
Regelungen für die Praxis

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe 
(ZDB) legt einen aktualisierten Leitfaden zum 
Umgang mit SaisonKurzarbeitergeld für die 

betriebliche Praxis vor. 

Die aktualisierte Auflage 
2019/2020 des Merkblatts 
„Saison-Kurzarbeitergeld und 
ergänzende Leistungen für 
das Baugewerbe“ beinhaltet 
in kompakter Form wissens-
werte Informationen zu be -
trieblichen Gestaltungs spiel-
räumen, dem Saison-Kurz-
arbeitergeld, den ergänzen-
den Leistungen sowie zum 

Verfahren und der Win ter-
beschäftigungs-Umlage für 
das Baugewerbe. Außer dem 
werden die Voraus set zungen 
des Saison-Kurzar beitergeldes 
und der ergänzenden Leis-
tungen ausführlich, struktu-
riert und eingängig erläutert. 
Im Anhang stehen darüber 
hinaus praktische Arbeits-
hilfen und Fallbeispiele zur 

Verfügung, die die Um  set-
zung in die Praxis erleichtern.

Das erstmals in der Schlecht-
wetterzeit 2006/2007 einge-
führte Saison-Kurzarbeiter-
geld hat sich als erfolgreiches 
Instrument der gesetzlichen 
Winterbauförderung be -
währt. Das wesentliche Ziel, 
die ganzjährige Beschäfti-
gung im Baugewerbe zu ver-
stetigen und die Winter-
arbeits losigkeit der Bauar-
beiter deutlich zu verringern, 
konnte mit dieser Maßnahme 

erreicht werden. In der vom 
ZDB in regelmäßigen Ab -
ständen ak  tualisierten Fas-
sung des Merk blatts erhalten 
Unter neh merinnen und Un -
ter   nehmer Hand lungs hin-
weise zur Hand habung der 
gesetzlichen Rege  lungen für 
die be  trieb liche Praxis.

Das Merkblatt kann zum Preis 
von 24,90 Euro (inkl. MwSt. 
und Versand) bestellt werden 
auf www.zdb.de. (ZDB)

Mindestlohn im Baugewerbe steigt zum 1. April 2020

Arbeitgeber stimmen Schiedsspruch 
mehrheitlich zu

Gewerbliche Arbeitnehmer in Baubetrieben 
haben Anspruch auf einen Mindestlohn, der 
über der gesetzlichen Lohnuntergrenze liegt. 

Nach der IG Bau haben Mitte Januar auch die Arbeit ge 
ber vertreter zugestimmt, den Branchen mindest lohn zum  
1. April 2020 anzuheben. 

Der Mindestlohn 1 und 2 
bleibt in den ersten drei Mo -
naten des Jahres auf dem bis-

herigen Niveau. Der Lohn der 
Lohngruppe 1 steigt erst zum 
01.04.2020 um 2,9 Prozent auf 

12,55 Euro. Für die Lohn    - 
grup pe 2, deren Mindest lohn- 
Cha rak ter aufgrund des man-
gelnden Zoll-Kontroll drucks 
der große Streitpunkt in den 
Mindest lohnver hand lungen 
und der Schlichtung blieb, 
erfolgt zum gleichen Zeit-
punkt lediglich ein ungefäh-
rer Inflations aus gleich von 1,3 

Prozent (West: 15,40 Euro, 
Berlin: 15,25 Euro). Diese Struk-
tur wird mit dem Schieds  -
spruch nur bis zum 31.12.2020 
fortgeschrieben. Mög licher-
weise wird sich die Diskussion 
um die „richtige“ Bau-Min-
dest   lohn struktur so  mit be -
reits in der 2. Jahres hälfte fort-
setzen. (HDB/ZDB)

Lohngruppe 1 – West Lohngruppe 2 – West Lohngruppe 1 – Ost Lohngruppe 1 – Berlin

Seit März 2019 12,20 EUR 15,20 EUR 12,20 EUR 15,05 EUR

Ab April 2020 12,55 EUR 15,40 EUR 12,55 EUR 15,25 EUR

A1-Bescheinigung konsequent für jede 
Dienstreise online beantragen

Doppelte Zahlung 
von Sozialver
sicherungsbei
trägen vermeiden

Die A1Bescheinigung dient dem Nachweis, wel
ches Sozialsystem für einen Versicherten zustän
dig ist. So wird vermieden, dass für deutsche 

Versicherte beim Arbeiten in EU und EWRLändern gleich
zeitig Sozialversicherungsbeiträge in zwei EUStaaten fällig 
werden. Das Dokument ist wichtig für Entsendete und 
Selbständige, die nur kurze Zeit im EUAusland arbeiten. 
Seit Jahresbeginn ist sie via Lohn und Gehaltssoftware zu 
beantragen. 

Wer in einem EU-Land sowie 
Island, Liechtenstein, Nor-
wegen oder der Schweiz be -
ruflich tätig sein will, muss 
zuvor online eine A1-Beschei-
nigung beantragen. Dieses 
Formular verhindert, dass Ar -
beitnehmer, die zum Beispiel 
bereits in Deutschland sozial-
versichert sind, in die So  zial-
versicherung eines weiteren 
Landes einzahlen müssen, in 
dem sie sich nur vorüberge-
hend geschäftlich aufhalten. 
Dabei ist eine A1-Beschei-
nigung selbst für kurze Grenz-
überquerungen und jede Art 
der beruflichen Tätigkeit un -
bedingt elektronisch zu bean-
tragen. In einigen Ländern dro-
hen ohne A1-Beschei ni gung 
hohe Bußgelder. 

Nur noch elektronisch zu 
beantragen
Seit Anfang 2019 soll ein für 
Arbeitgeber verpflichtendes 
maschinelles Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren das 
Erteilen der A1-Bescheinigung 
vereinfachen. Unternehmer 
müssen dafür sicherstellen, 
dass ihr Lohnabrechnungs-
programm die Funktion bein-
haltet, eine A1-Bescheinigung 
online zu beantragen, denn 
das maschinelle Verfahren zur 
Beantragung der A1-Beschei-
nigung liegt jetzt zwingend 
beim Bereich Lohn- und 
Ge halt. (trialog)
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Abb. 2: Struktur der Fortbildungsordnung von 2005 „Geprüfter Netzmeister“ mit den vier Handlungsfel
dern Fernwärme, Gas, Strom und Wassernetze. (Quelle: Die Autoren)

schluss bezeichnungen wird 
die Gleichwertigkeit der aka-
demischen und der berufli-
chen Bildung für alle auf 
Anhieb sichtbar (Abb. 1). Die 
drei Stufen sind „Geprüfter 
Berufsspezialist, Geprüfte Be -
rufsspezialistin“, „Bachelor Pro-
fessional“ und „Master Pro-
fessional“. Die bewährten Ab -
schlussbezeichnungen wie 
„Meister“ können der neuen 
Abschlussbezeichnung voran-
gestellt werden. Die dreistufi-
ge höherqualifizierende Be -
rufsfortbildung orientiert sich 
am Deutschen Qualifikations-
rahmen (DQR) mit den Kom-
petenzbeschreibungen, die im 
Konsens von Bund, Ländern 
sowie den Wirtschafts- und 
Sozialpartnern erarbeitet wur-
den; sie entsprechen den 
Stufen DQR 5, DQR 6 und  
DQR 7.

Für die bestehende Abschluss-
bezeichnung „Geprüfter Netz-
meister“ könnte die neue Ab -
schlussbezeichnung „Geprüf-
ter Netzmeister, Bache lor Pro-
fessional in der Netz technik“ 
lauten; denkbar wäre auch 
„Bachelor Professional in der 
In  frastrukturtechnik Gas/Was-
ser“. Hierbei soll der Wert begriff 
Meister vorangestellt werden. 
Das ist nach dem neuen BBiG 
ausdrücklich möglich. Für die 
bestehende Ab  schluss be-
zeich   nung „Geprüf ter Ver-
teilnetz techniker“ könnte die 
neue Abschluss bezeich nung 
„Geprüfter Berufs spe zialist in 
der Verteilnetz technik“ lauten.
Neu für die Netztechnik ist die 
dritte Stufe mit der Abschluss-
bezeichnung „Master Pro-
fessio  nal“. Hier gibt es bisher 
keine bestehende Fort bil-
dungs   ordnung. Es bietet sich 

wie in der Wasserversorgung 
an, eine Fortbildung mit integ-
rierten Studienphasen für die 
Qualifikation zum technischen 
Betriebsleiter (Abb. 2) anzu-
streben, die als Abschluss-
bezeichnung „Master Pro-
fessio nal Betriebs leiter Netz-
technik“ tragen könnte. Dazu 
sind in den Gremien zur Be -
rufsbildung entsprechende 
Vor  schläge zu erarbeiten.

Mit den drei Fortbildungs-
stufen zur höherqualifizieren-
den Be  rufsbildung nach dem 
neuen BBiG vom 1. Januar 
2020 wird eine durchgängige 
Fach- und Führungskarriere in 
der Netz technik über den 
betrieblichen Qualifizie rungs-
weg ermöglicht. So können 
sich engagierte Mitarbeiter 
von der Aus bildung zum 
Facharbeiter, zum Berufs spe-
zia listen und über den Meister-
abschluss zum „Master Pro-
fessional Be  triebs leiter Netz-
technik“ quali fi zie ren. Diese 
Durch gängigkeit zeigt beson-
ders praktisch veranlagten 
Nach wuchskräften einen Qua-
li fizierungsweg auf, der eine 
echte Alternative zum Weg 
über das Studium darstellt.

Veränderte Energie versor
gung und digitale Arbeits
welt 4.0
Die Energiewirtschaft durch-
läuft gegenwärtig eine dop-
pelte Transformation: Neben 
der Energiewende verändert 
die Digitalisierung die Grund-
lagen unserer bisherigen Wert-
schöpfung. Beide Ent wick lun-
gen greifen dabei unmittelbar 
ineinander – die Energie wen-
de ist das größte nationale 
IT-Projekt aller Zeiten. Die 
Integration von heute rund  

Auf Einladung der Verbände AGFW, DVGW, rbv und VDE fand am 6. November 2019 beim VDE e. V. in Frankfurt 
am Main eine Anhörung von Berufsfachleuten zur Anpassung der Aufstiegsfortbildung zum „Geprüften Netz
meister“1 im Hin blick auf eine veränderte Energieversorgung und die digitale Arbeitswelt 4.0 statt. Gleichzeitig 

wurden die Auswirkungen des neuen Berufsbildungsgesetzes erörtert, das zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Das 
„Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung“ regelt auch die Fortbildungsordnungen der höher
qualifizierenden Berufsbildung neu. In den drei Fortbildungsstufen mit jeweils neuen Abschluss bezeich nungen können 
die Kompetenzstufen DQR 5, 6 oder 7 erreicht werden. Jetzt ist es die Aufgabe der Sozial partner, der zuständigen Stellen 
und der Verbände, diese Neuregelungen auszufüllen. Dazu gehört unter anderem die Anpassung der IHKFort bildungs
prü fungs regelungen „Geprüfter Netzmeister“ aus dem Jahr 2005.

Verbände beraten über Novellierung der Aufstiegsfortbildung zum Netzmeister 

BBiG, Digitalisierung, Energiewende – 
veränderte Karrieren in der Netztechnik

Abb. 1: Schematische Gegenüberstellung von höherqualifizierender Berufsbildung und akademischen Studiengängen. (Quelle: Europäi
sches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop), BBiGNovelle, Ergänzungen durch die Autoren)

Tab. 1: Handlungskompetenzen des Netzpersonals für die Transmission der Energiesysteme in einer digi
talen Arbeitswelt. (Quelle: Gremienverbund AGFW, DVGW, rbv und VDE)

Das „Gesetz zur Modernisie-
rung und Stärkung der berufli-
chen Bildung“ mit der Novelle 
zum Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) hat das vorrangige Ziel, 
die Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität der dualen berufli-

chen Bildung zu stärken. War 
eine duale Berufsausbildung 
über Jahrzehnte hinweg der 
von den Jugendlichen am 
häufigsten gewählte Quali-
fizierungsweg, so fällt heute 
ebenso häufig die Wahl auf ein 

Studium. Dieser Trend führt in 
Kombination mit der allgemei-
nen demografischen Ent wick-
lung zu einem Mangel an be -
ruflich qualifizierten Fach-
kräften. Eine attraktive beruf-
liche Bildung ist daher auch 

volkswirtschaftlich unverzicht-
bar, um die zukünftige Fach-
kräftebasis zu sichern.

Mit den drei neuen Fortbil-
dungsstufen und ihren inter-
national verständlichen Ab -

Tabelle 1: Handlungskompetenzen des Netzpersonals für die Transmission der 
Energiesysteme in einer digitalen Arbeitswelt

betriebliches 
Prozesswissen

Schnittstellen
kompetenz

Energie
management
kompetenzen

Informations 
und Kommuni
kationstechnik

Medien und 
Digitalisierungs
kompetenz

• Gewinnt gegenüber 
Produktwissen an 
Bedeutung

• vernetzte Abläufe ver
langen Überwachung/
Steuerung des Gesamt
prozesses

• Erfassen interner und 
externer Abläufe in den 
Unternehmen

• Gestaltungskompetenz  
bei der Weiterent
wicklung betrieblicher 
Prozesse

• nötig bei komplexen 
Zusammenhängen der 
zukünftigen Versorgung

• Verbindung zu Hand
werk und Industrie

• interdisziplinäre Teams 
von Fachkräften der 
Energie und Infor ma
tionstechnologie not
wendig

• Neuausrichtung des 
Energiemanagements

• Fokus auf organisations
orientierte Kompetenzen 
legen

• Verzahnung zwischen 
den Skills

• Kenntnisse der 
Informationstechnik 
zwingend erforderlich 
(IKT)

• Das Zusammenwirken 
von Energie und IKT
Technik muss von den 
Fachkräften beherrscht 
werden.

• In der Berufsbildung 
muss die Digitalisierung 
von Prozessen und 
Produkten verankert 
werden.

• Kompetenzen für das 
Anwenden von digitalen 
Technologien und deren 
Beurteilung notwendig

• Anwenden „smarter“ 
Werkzeuge und Assis
tenzsysteme für das 
Lehren, Lernen und 
Arbeiten erforderlich

• Digitalisierte Arbeits
welten fordern kommu
nikative Fähigkeiten 
beim Informations  
und Wissensaustausch

 1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.
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DIHK-Präsident und Bundesbildungsministerin gratulieren

SuperAzubis feierlich geehrt
Zum 14. Mal fand am 9. Dezember 2019 in Berlin die jährliche Ehrung der bundesbesten IHK
Azubis statt. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie und Han delskammer  
tages (DIHK), und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek überreichten den Preisträgern 
Pokale und Urkunden. Zu den SuperAzubis gehörte auch Patrick Ossada, der seine Aus
bildung zum Rohrleitungsbauer beim rbvMitgliedsunternehmen Stehmeyer + Bischoff 
Berlin GmbH & Co. KG mit ausgezeichnetem Ergebnis ab geschlossen hat.

Der DIHK-Präsident sprach den 
Super-Azubis seine An  erken-
nung aus. Diese hatten in ihren 
Abschluss prüfungen bei den 

Industrie- und Han dels kam-
mern die höchsten Punkt zah-
len in ihren Berufen erreicht – 
und das bei knapp 300.000 

P r ü f u n g s t e i l  n e h  m e r n . 
Schweitzer dankte in seiner 
Rede der Bildungs ministerin 
für die hervorragende Zusam-

Zum 14. Mal fand am 9. Dezember 2019 in Berlin die jährliche Ehrung der bundesbesten IHKAzubis statt. 
Entertainerin Barbara Schöneberger führte mit Schwung durch die Veranstaltung. (Fotos: DIHK/ 
Jens Schicke)

Zu den besten Azubis gehörte auch Patrick Ossada (2. v. l.), Auszubildender beim rbvMitgliedsunterneh
men Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG. 

menarbeit bei der Moderni-
sierung des Berufsbildungs-
gesetzes im zurückliegenden 
Jahr. Die ses, so Schweitzer, 
brin  ge unter anderem Erleich-
te rungen für die Prüferinnen 
und Prüfer in der beruflichen 
Bildung. „Besonders freuen wir 
uns, dass es gelungen ist, die 
neuen Begriffe ‚Geprüfter Be -
rufsspezialist‘ sowie ‚Ba  che lor 

Professional‘ und ‚Master 
Professional‘ für die beruf-
lichen Fortbildungs ab schlüsse 
im Gesetz zu verankern“, be -
tonte der DIHK-Präsident. 

Insgesamt gibt es in diesem 
Jahr 206 Bundesbeste in 198 
Ausbildungsberufen. Denn 
sechsmal erreichten zwei 
Beste und einmal sogar drei 

Beste im gleichen Aus bil-
dungsberuf die exakt gleiche 
Punktzahl. Unter den Top-
Azubis sind in diesem Jahr 79 
Frauen und 127 Män ner. Das 
Bundesland mit den meisten 
Besten (44) ist Nord rhein-
Westfalen, ge  folgt von Bayern 
mit 34 und Baden-Württem-
berg mit 25 Spit zen-Absol-
venten. (DIHK/rbv)

1,5 Millionen – vor allem de -
zentralen und regenerativen – 
Er  zeu gungsanlagen mit ihrer 
schwan kenden Einspeisung 
schafft eine Komplexität, die 
nur mithilfe digitaler Systeme 
und einer hochmodernen 
Infrastruktur gelingen kann. In 
keiner anderen Branche fallen 
perspektivisch mehr Daten an; 
deren zielgerichtete Aus wer-
tung ermöglicht eine effiziente 
Versorgung der Kunden. Nur 
mit modernster Informations- 
und Kommunikationstechnik 
kann eine Vernetzung und 
Steuerung von intelligenten 
Erzeugern, Speichern, Ver-
brauchern und Netz betriebs-
mitteln erreicht werden. Zu -
gleich öffnen sich hier neue 
Geschäftsfelder. In einem digi-
talen Unternehmen steht die 
Kundenzentrierung im Mittel-
punkt. Medien- und IKT-Kom-
petenzen der Mitarbeiter müs-
sen in diesem Zusam men hang 
verstärkt ausgebaut werden 
(Tab. 1).

Ergebnisse der Anhörung 
zur Anpassung der Auf
stiegs    fort bildung zum Netz
meister – Anforderungen 

müssen angepasst werden 
(Fazit 1)
„Die bestehende Aufstiegsfort-
bildung zum geprüften Netz-
meister hat sich bewährt, muss 
aber an die neuen Anfor de-
rungen angepasst werden“ – 
das ist die einhellige Meinung 
aller Bildungsfachleute bei der 
Anhörung. Die Bildungs prü-
fungs  regelung wurde im Jahre 
2005 beim DIHK erarbeitet und 
von 13 IHKs erlassen (Abb. 2). 
Seither wurden über 2.500 
Netzmeister fortgebildet und 
geprüft.

Energiewende und Digi  tali
sierung sicher adressieren 
(Fazit 2)
„Der Netzmeister ist ein ei  gen-
ständiger Fachmeister und 
muss unabhängig vom Indus-
triemeister stärker auf die Ver-
mittlung von neuen The men 
aus der Energie ver sor gung 
und digitalen Arbeitswelt aus-
gerichtet werden.“ Das gilt für 
die Prüfungs bereiche Tech - 
nik, Organi sation und Füh-
rung/Per sonal sowie für den 
Prü fungsteil „Grundlegende 
Qua li  fika tio nen“ (Abb. 2) mit 
seinen fünf Bereichen, die 

weit   gehend vom Industrie-
meis   ter über nommen wurden.

Fachkarriere gewinnt  
an Bedeutung (Fazit 3)
„Die flacheren Führungs hie-
rarchien bei gleichzeitig we -
niger Personal in den Ver sor-
gungsunternehmen erfordern 
eine stärkere fachliche Aus-
richtung der Meister. Eine 
Fachkarriere ohne gleichzei-
tige Führungskarriere sollte 
ermöglicht werden.“ Es ist zu 
klären, ob in der Ver sor gungs-
technik neben dem Netz-
meister noch Bedarf für einen 
Experten mit dem Schwer-
punkt Netzservice technik be -
steht. Es bleibt aber die Auf-
gabe der Meister, Teams perso-
nell zu führen und die Aus-
bildung zu leiten.

Fortbildung dynamisch 
gestalten (Fazit 4)
„Um eine fachlich aktuelle 
Qualifizierung der Netz meister 
zu gewährleisten, müssen 
neue Entwicklungen in der 
Netz   technik dynamischer in 
die Fortbildung einfließen. Das 
wird durch eine gestaltungs-
offene For mu lierung der Fort-

Abb. 3:  Entwicklung der Ausbildungs und der Studienanfänger von 2005 bis 2018  (Quelle: StBA, 
DZHW, BIBB, eigene Darstellung durch die GWS Osnabrück)

bil dungs prüfungs regelung  
er  reicht.“

Den Verbänden, Dozenten 
und Prüfungsausschüssen ob -
liegt es, diese neuen An  for de-
rungen zu formulieren, zu ver-
mitteln und zu prüfen. 

Weitere Schritte
Die Anhörung hat über die vier 
genannten Punkte hinaus wei-
tere Hinweise er  bracht. Der 
Projektkreis 2.4 des Gre mien-
verbundes zur Berufs bildung 
der Verbände AGFW, DVGW, 
rbv und VDE wird alle An  re-

gungen aufgreifen und dazu 
Stellung beziehen. Diese Stel-
lung nah me wird anschlie ßend 
veröffentlicht und bildet die 
Grund lage für das Sach ver-
stän    digen ver fahren zur An   pas-
sung der Fortbil dungs prü-
fungs     regelungen der IHKs 
über den DIHK.

Autoren: 
Axel Fassnacht (VDE e. V.), 
Klaus Fischer (Bayernwerk Netz 
GmbH), Hans-Joachim Mayer 
(MVV Energie AG), Mario Jahn 
(rbv GmbH) und Anne Bieler-
Brockmann (DVGW e. V.) 

Ansprechpartner  
bei den Verbänden:

AGFW e. V.
Frank Espig
f.espig@agfw.de

DVGW e. V.
Anne Bieler-Brockmann
bieler-brockmann@dvgw.de

rbv e. V.
Mario Jahn
jahn@rbv-gmbh.de

VDE e. V.
Axel Fassnacht
axel.fassnacht@netzberufe.de
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Die Farbe macht den Unterschied 
Vor- und Rücklauf der Low-Exergie, Sprinkler- und Feuer-
löschleitung, Vor- und Rücklauf von Wärme- und Kälte lei tungen, 
Betriebswasser- und Brunnen zuleitungen sowie Vakuum ab-
wasser lei tungen, Ab  wasserfreispiegelleitungen und Kabel leer-
rohrsysteme bilden einen umfangreichen Leitungsmix. Im Rah-
men der Er  schließung werden die gesamten Lei tungen auf dem 
Gelände des zukünftigen IN-Campus für die Umsetzung des 
ein  maligen Energie kon zeptes verlegt. Dabei werden die einzel-
nen Rohr lei tungen nach einem festgelegten Farb konzept in den 
Untergrund eingebracht. Jedes Medium erhält dabei seine eige-
ne Farbe. Zusätzlich sind die Rohre mit individuellen Streifen und 

exakten Beschrif tungen versehen, sodass diese später jederzeit 
eindeutig zuzuordnen sind. Ebenso gehören extra angefertigte 
Trassen bänder zu dem Farbkonzept. Das innovative Leitungs-
konzept umfasst auch den Einbau von Tempe ratur- und Feuchte-
fühlern im Erdreich, Rohreinbau-Tempe raturfühler sowie die 
entsprechenden Messgeräte zum Monitoring.

Smartes Energiekonzept
Mit dem innovativen Energie konzept verfolgen die Be  teiligten 
verschiedene Prä missen: Zum einen soll der IN-Campus zu -
kunfts fähig, modular ausbaufähig und wirtschaftlich sein. Zum 

Äußere und innere Erschließung des Geländes IN-Campus in Ingolstadt

Innovatives Leitungskonzept mit 3DPremiere

Alle Leitungen liegen auf einer Höhe und werden in einem mehr als 10 Meter breiten Rohrgraben verlegt. (Fotos: STRABAG AG)

Durch die unterschiedlichen Leitungen wird der INCampus zu einem sogenannten NullenergieCampus: Ermöglicht wird dies durch das 
LowExRohrleitungssystem, das als Ringnetz verlegt wird und allen Gebäuden auf dem Campus als Wärmequelle und Wärmesenke dient.

Durch unterschiedliche Farben mit individuellen Streifen und einer 
exakten Beschriftung können die Rohrleitungen auch später eindeu
tig dem entsprechenden Medium zugeordnet werden.

anderen spielt die Versorgungs sicherheit eine große Rolle. Dabei 
wird das Augen merk auf höchste Energieeffizienz und Ver-
meidung von Energie verlusten gelegt. Durch die Nut zung inno-
vativer Systeme sollen diese Ziele erreicht werden. Die Motivation 
hierfür liegt nicht zuletzt in der aktuellen internationalen Klima-
Diskussion. Das Thema Ener gie wende und das Zwei-Grad-Ziel 
der Klima schutz konferenz mit der Redu zierung der CO2-
Belastung, Ein sparung von Energie und Nutzung regenerativer 
Energien sollen mit der sogenannten Sek torkop plung auf dem 
IN-Campus umgesetzt werden. Denn Energie ist viel mehr als 
nur Strom. Zum Gesamt energie ver brauch zählt auch die Energie, 
die beispielsweise zum Heizen oder Kühlen von Gebäuden 
benötigt wird. Durch die Sektorkopplung wird nun Strom aus 
erneuerbaren Energien gezielt genutzt, um die Energiewende 
auch in den anderen Energiesektoren voranzutreiben. Darüber 
hinaus soll der IN-Campus als Nullenergie-Campus zukünftig 
genauso viel Energie verbrauchen wie er erzeugt. „Herzstück ist 
hier das Low Ex-System“, so Dipl.-Ing. (FH) Markus Faigl, Pro-
jektleiter Energie konzept, Planung Infrastruktur und Versor-
gungstechnik, AUDI AG. Dieses System dient allen Ge  bäuden auf 
dem IN-Campus als Wärmequelle und Wärme senke und ist in 
beide energetischen Richtungen offen. Das bedeutet, dass Ge -
bäude mit einer hohen Kühllast die anfallende Abwärme in das 
Netz einspeisen und diese wiederum Gebäuden mit einer hohen 
Heizlast zur Verfügung steht. Die Verbraucher werden gleichzei-
tig zu Erzeugern von Energie. „Mit diesem Konzept betreten wir 
in dieser Größendimension Neu land“, so Faigl weiter. Aus gangs-
punkt für die Pla nungen sei unter anderem ein „Tech nologie 
Survey“ gewesen, bei dem 74 mögliche Tech no logien zur Er -
zeugung, Wand lung und Speiche rung von Ener gie vom Fraun-
hofer Institut für Fa  brikbetrieb und -automatisierung IFF unter-
sucht worden sind. „Das Ergebnis der Unter   su chungen war, dass 
sich von den 74 un  tersuchten Tech nologien 67 problemlos in 
einem Ener gie konzept für den IN-Campus um  setzen lassen“, 
fasst Faigl den Survey zusammen. Dies zeige, wie flexibel und 
zu  kunftsfähig das entwickelte Zu  kunftskonzept sei.

Innovative Planung und Umsetzung
Bevor im November 2018 jedoch mit der Verlegung der Rohr-
leitungen in offener Bau weise im ersten Bau abschnitt gestartet 
werden konnte, mussten rund 900 Tonnen Schweröl, 200 Ton -
nen leichtflüchtige Schadstoffe sowie 100 Kilogramm perfluo-
rierte Chemikalien aus dem ehemaligen Raffineriegelände um -
weltgerecht entsorgt werden. Damit zählt die Um  wandlung des 
Ge  ländes in einen modernen Techno logiepark zu den größten 
Sanierungsprojekten in der Bundesrepublik Deutsch land und ist 
die erste komplette Sanierung eines Raffinerie geländes in 
Bayern. Durch geführt wurden die Sanie rungs arbeiten von einer 
Ar  beitsgemeinschaft der ZÜBLIN Umwelttechnik GmbH, 
STRABAG Umwelttechnik GmbH und Geiger Unter neh mens-
gruppe.

Zwischen den Metropolen München und Nürnberg entsteht in Ingolstadt ein moderner Technologiepark in 
unmittelbarer Nähe zum Stammsitz der AUDI AG auf dem ehemaligen BayernoilRaffineriegelände – auf dem  
75 Hektar großen Gelände werden auch 15 Hektar naturnah durch Renaturierung gestaltet. Das mit dem Namen 

INCampus benannte Projekt ist ein Joint Venture der AUDI AG und der Stadt Ingolstadt und wird von der eigens hierfür 
gegründeten INCampus GmbH geplant und errichtet. Bei der Entwicklung des INCampus stehen zukunftsfähige und 
nachhaltige Konzepte im Fokus – nicht nur beim Bau der Gebäude, sondern auch bei der Energieversorgung. So soll im 
Endausbau ein NullenergieCampus entstehen, der nur die Energie verbraucht, die innerhalb des Technologieparks 
erzeugt wird. Zentrale Elemente bilden hier ein LowExNetz, reversible Wärmepumpen und ein Cross Energy Concept. Im 
November 2018 starteten hierzu die erforderlichen Erd und Rohrleitungsbauarbeiten des ersten Bauabschnittes, die von 
der STRABAG AG, Direktion Bayern Nord, Bereich Rohrleitungsbau Regensburg, voraussichtlich in knapp zwei Jahren 
Bauzeit ausgeführt werden. Die STRABAGDirektion Bayern Nord ist seit dem Jahr 2005 Mitglied im rbv und verfügt über 
die Zertifikate DVGW GW 301 G1 ge, st, pe / W1 st, az, pvc, pe, gfk / BMS, DVGW FW 601 FW 1 st, ku und RALGZ 961 AK1.
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Hatte die Leitung der Baustelle in Ingolstadt fest im Griff: Polier  
Willibald Aschinger, STRABAG AG, Direktion Bayern Nord, Bereich 
Rohrleitungsbau Regensburg. 

Der GSTTGeschäftsführer Dr. Klaus Beyer (r.) und rbvReferent 
Andreas Hüttemann begrüßten die über 30 Teilnehmer zur Infor
mationsveranstaltung von rbv und GSTT am 27. November 2019 im 
Dorint Hotel Adlershof Berlin. (Foto: GSTT/rbv)

Anstelle der üblichen Pla nungs unterlagen in Form von ausge-
druckten Lageplänen mit Höhenangaben wurden bei diesem 
Projekt innovative Wege beschritten: „Wir haben die Pläne als 
3-D-Modell von der Planung erhalten“, so Dipl.-Ing. Alfred Klein, 
technischer Leiter der Leitungsgruppe Nord des STRABAG-
Bereichs Rohrleitungsbau Regensburg. 3-D-Modelle seien bis-
lang im Rohrleitungsbau nicht sehr verbreitet. Auch für die Ver-
legung der Rohrleitungen habe man einen 3-D-Montage plan 
bekommen. „Das war eine Premiere für uns“, so Klein weiter. In 
einem ersten Schritt wurde anhand des 3-D-Modells der über  
10 Meter breite Rohrgraben mit Vermessungsgeräten einge-
messen. Der Aushub erfolgte mit einem maschinengesteuerten 
Bagger, das heißt, über ein Display wurde dem Bagger fahrer das 
3-D-Modell angezeigt, nach dem er die Rohr gräben gemäß 
Planung erstellen konnte. Man könne sich das ähnlich wie in 
einem Com puter   spiel vorstellen, bei dem man etwas zusam-
menbaut oder konstruiert, erläutert Klein. Im Anschluss an den 
Aushub und nach der Ver legung der einzelnen Rohr leitungen 
erfolgte deren GPS-Ein messung inklusive aller Formstücke mit 
digitalen Ver mes sungs geräten. So stehen später genaue 
3-D-Bestands dokumente zur Verfügung, die bei weiteren Bau-
maßnahmen oder erforderlichen Repara turen genaue Auskunft 
über die Lage der einzelnen Rohr leitungen geben. 

Rund 105 Kilometer Leitungen für die Zukunft
Um die Aushubarbeiten während der Erschließung zu minimie-
ren, wurden die verschiedenen Medienleitungen, die alle auf 
ei   nem Höhenniveau liegen, in einem gemeinsamen Rohrgra -
ben verlegt. „Die Dimension des Rohrgrabens mit mehr als  
10 Metern Breite war für uns nicht alltäglich“, so Klein. Die 
Leitungen des LowEx-Netzes werden zudem als Ringnetz ver-
legt. So werden die Abwärmepotenziale ge  nutzt, die bei ge -
trennten Wärme-/Kälte netzen verloren gehen würden. Im End-
ausbau wird das LowEx-Netz des IN-Campus über einen Lei-
tungsinhalt von 2.200 m3 verfügen und als großer Pufferspei -
cher im Untergrund dienen. Insgesamt verlegt STRABAG in zwei 
Jahren Bauzeit des ersten Bau ab schnittes rund 25.000 Meter 
Rohrleitungen und circa 80.000 Meter Kabelleerrohre für die  
verschiedenen Leitungsnetze. Zu  sätzlich werden 100 Kabel-
schächte als Systemschächte verbaut. „Durch den Einsatz von 
mehr Mann- und Geräte power können wir die zunächst geplan-
te Bauzeit für die Lei tungen von drei Jahren um ein Jahr auf nun 
zwei Jahre verkürzen“, erklärt Klein die relativ kurze Zeit, in der die 
gut 105 Kilometer Leitungen verlegt werden. Einen großen 
Anteil hieran hat aber auch die insgesamt gute Zu  sammenarbeit. 
Klein: „Die Kooperation mit dem Bauherrn und den verschiede-
nen Fir men vor Ort geht Hand in Hand und läuft sehr gut. Die 
Planungen sind immer auf dem aktuellen Stand und werden bei 
Änderungen laufend angepasst.“ 

Anerkannte DVGW-Fortbildung

Erfolgreicher 24. Rohrbau-Kongress in Weimar

GSTT und rbv informieren über 
grabenlose Bauweisen

Entwicklungen und Qualitätsaspekte 
im Leitungsbau

Traditionsgemäß führen GSTT und rbv im 
Jahres  turnus gemeinsam eine Informations
veranstaltung rund um aktuelle Themen gra

benlose Bauweisen betreffend durch. Das letzte Treffen 
fand in BerlinSpandau am 27. November 2019 statt. 

Innovative Produkte und Verfahren rund um 
den Tief und Rohrleitungsbau wurden am  
15. und 16. Januar 2020 beim 24. RohrbauKon

gress am IAB – Institut für Angewandte Bauforschung 
Weimar vorgestellt und diskutiert. Einer bewährten Tra  di
tion folgend fand die diesjährige Veranstaltung erneut 
unter ideeller Trägerschaft des Rohrleitungs bau ver
bandes e. V. (rbv) statt. 

120 Teilnehmer und 20 Aus-
steller aus ganz Deutschland 
kamen zum gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch am In sti-
  tutssitz in Weimar-Tröbsdorf 
zusammen. „Damit zeigt der 
Wirtschafts- und Forschungs-
standort Weimar mit dem IAB 
seine Qualitäten“, hob Ober-
bürgermeister Peter Kleine in 

seiner Begrüßungsrede her-
vor. Themen des zweitägigen 
Kon  gresses waren unter ande-
rem neue Entwicklungen und 
Qualitäts aspekte im Lei tungs-
bau sowie auf dem Gebiet der 
Verfüll materialien für Rohr grä-
ben. 15 Vorträge, eine be  glei-
tende Fachausstellung, eine 
Füh rung durch die Tech nika 

des IAB sowie eine kul turelle 
Abend   veranstaltung rundeten 
das Kongress pro gramm ab.

Klimawandel, Klimapolitik 
und Qualitätssicherung im 
Fokus
Welche Anforderungen erge-
ben sich aus dem Klimawandel 
an den Wasserversor gungs-
zweckverband Weimar und 
welche Auswirkungen haben 
klimatische Veränderungen 
auf das Geschäft der Stadt-
werke Weimar? Antworten lie-
ferten nach der Kongress er-
öffnung und Begrüßung der 
Teilnehmer die Impuls vor-
träge von WVZV-Werks leiter 
Dr. Thomas Pritzkow so  wie 
Stadtwerke Geschäfts führer 
Jörn Otto. Im Anschluss ging 
es in die fachliche Ver tiefung: 
sieben Vorträge zur Qualitäts-
sicherung im Rohr bau stan-
den auf dem Kon gress pro-
gramm. Themati siert wurden 
unter anderem Me  thoden der 
Zustands er fas sung von Rohr-
leitungen, Schweiß ver bin-
dungen oder Dichtungs ma-
teria lien. Den Ab     schluss des 
ersten Ver an staltungstages 
bildete eine kulturelle Abend-
ver an stal tung im Bienen mu-
seum Wei mar.

Verfüllmaterialien, 
Leitungsbau und aktuelle 
Rechtsprechung
Historisches, Faktisches und 
Rechtliches rund um den 
Rohr bau prägten den zweiten 
Veranstaltungstag am IAB 
Weimar. In fünf Vorträgen 
wurden die Themen Verfüll-
material für Rohrgräben und 
der Leitungsbau allgemein 
unterschiedlich beleuchtet. 
Eine Führung durch die Tech-
nika des Institutes mit Vor-
stellung dreier Versuchs stän-
de stieß auf großes In  teresse 
unter den Teil neh mern. Ab -
schließend zeigte die Pots-
damer Rechtsanwältin Katja 
Damrow Fallbeispiele aktuel-
ler Rechtsprechung auf. „Wir 
sind sehr dankbar über den 
großen Zuspruch und wür-
den uns freuen, Sie zur  
25. Aus gabe unseres Rohr-
bau-Kongresses im nächsten 
Jahr wieder begrüßen zu dür-
fen“, zeigte sich Dr. Wolfgang 
Ber ger von der Organisa tions-
leitung sichtlich zufrieden.

Der 25. Rohrbau-Kongress  
findet am 13. und 14. Januar 
2021 am IAB in Weimar statt. 
(IAB)

Unter fachlicher Leitung des 
GSTT-Geschäftsführers Dr. 
Klaus Beyer wurden Vorträge 
zu verschiedenen verfahrens-
technischen und praktischen 
Aspekten des grabenlosen 
Bauens präsentiert. So refe-
rierte rbv-Referent Andreas 
Hüttemann über das „DVGW-
Regelwerk im Kontext der 
europäischen Normung“. 
„Gra       benlose Technologien 
zur Gewährleistung einer 
sicheren Versorgungs doku-
men ta tion“ (Dr. Hans-Joachim 
Bayer und Stefan Schmitz, 
Tracto Technik GmbH) und 
die „Inner  häus liche Sanierung 
von Abwasser rohren in be -
wohntem Bestand mittels 
Rohr-in-Rohr-Technologie“ 
(Alexander Eysert, Tubus Sys-
tems GmbH, Berlin) bildeten 
weitere inhaltliche Schwer  -

punkte der mit über 30 Teil-
neh mern gut besuchten Ver-
an staltung. Auf die besonde-
ren Aspekte des innerhäusli-
chen Einsatzes geschlossener 
Bau weisen folgten zwei wei-
tere Vorträge aus der Praxis. 
Hier standen die Themen „Er -
fah rungen mit Druck lei tungs-
Linern Teil 1: Closefit-Verfah-
ren“ (Phillipp Singer, Lud wig 
Pfeiffer Hoch- und Tiefbau 
GmbH & Co. KG, Ber lin) und 
„Erfahrungen mit Druck lei-
tungs-Linern Teil 2: Schlauch -
lining“ (Lars Quern heim, Karl 
Weiss Technologies GmbH, 
Berlin) im Vordergrund der 
Referate.

Anerkannte Fortbildung
Bei der Veranstaltungsreihe 
handelt es sich um eine an -
erkannte Fortbildung nach 

DVGW – GW 320-1 (GW 302-
R2). Für diesen Weiter bil-
dungs    part trug Dipl.-Berging. 
Michael Hentrich, Hentrich 
Engineering GmbH, in einem 
umfänglichen separaten 
Block die hierfür relevanten 
Themen vor (GW 302 R2/GW 
320-1, Teil I Grundlagen, Teil II 
Qualitäts sicherung, Teil III Aus-
gewählte Kapitel).

Die nächste gemeinsame   
In  for  mationsveranstaltung 
von rbv und GSTT (anerkann-
te Fort bil dung nach DVGW – 
GW 320-1 (GW 302-R2)) findet 
am 11. No  vember 2020 erneut 
in Berlin statt. (GSTT/rbv)

Themen des zweitägigen Kongresses waren unter anderem neue 
Entwicklungen und Qualitätsaspekte im Leitungsbau sowie auf 
dem Gebiet der Verfüllmaterialien für Rohrgräben. (Foto: IAB –  
Institut für Angewandte Bauforschung Weimar)
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+++ Beruf & Bildung kompakt +++

Studien und Umfragen 

Jeder fünfte Beschäftigte hat zu kurze Ruhezeiten
Die Gestaltung von Arbeitszeiten ist ein wich-
tiges Themenfeld des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes. Vielfach wird jedoch in Frage 

gestellt, ob die bestehenden Regelungen des Arbeits-
zeitgesetzes die moderne Arbeitswelt noch angemessen 
berücksichtigen. Neue Ergebnisse der Bundesanstalt für 
Arbeits schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zeigen, dass es 
mit Risiken für die Gesundheit und einer schlechteren 
Work-Life-Balance einhergeht, wenn die Ruhezeiten ver-
kürzt werden. (BAuA).

Hier geht’s zum Bericht:
https://bit.ly/37vbt2f

Datenreport 2019
Der Datenreport zum Berufsbildungsbericht 
2019 wird zum elften Mal vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung herausgegeben. Er enthält 

umfassende Informationen und Analysen zur beruflichen 
Aus- und Weiterbildung, gibt einen Überblick über Pro-
gramme des Bundes und der Länder zur Förderung der 
Berufs ausbildung und informiert über internationale Indi-
katoren und Benchmarks. Schwerpunktthema des BIBB-
Datenreports ist in diesem Jahr „Berufsbildung 4.0“. (BIBB)

Alle Details des Reports finden Sie hier:
https://bit.ly/30Ua02Z

Gut zu wissen 

Wenn der Mitarbeiter zu tief ins Glas schaut
Hier ein Sektchen zum Geburtstag, da ein Feierabendbier: Alkohol ist im Job all-
gegenwärtig. Entsprechend schwer zu erkennen ist, wann er zum Problem wird. 
Worauf können Vorgesetzte achten? Suchtexperte Peter Raiser, stellvertretender 

Geschäftsführer der Deutschen Haupt stelle für Suchtfragen (DHS), weiß, wie man helfen  
kann – und wo die Grenze ist. (Faktor A)

https://bit.ly/2RsEVjP

Inklusion – Wenn Arbeitgeber Menschen  
mit Behinderung einstellen

„Keine große Sache draus machen, einfach loslegen“, das empfiehlt Armin Jordan, 
Geschäfts führer der thüringischen Herzog-Bau allen Arbeitgebern, die damit 
hadern, Menschen mit Behinderung einzustellen. Im Interview erzählt er offen, 

wie viel er für nötige Umbauten bezahlen musste und warum das gesamte Unterneh men 
von den drei Kollegen mit Behin derung profitiert. (Faktor A)

https://bit.ly/2GlSHye

Älter werden im Betrieb – so geht’s!
Gute Mitarbeiter möglichst lange gesund und leistungsfähig halten und sie lang-
fristig an das Unternehmen binden – eine mögliche Strategie, um dem Fach-
kräfte mangel entgegenzu wirken. Hier finden Sie acht Tipps, was Betriebe dafür 

tun können. (Faktor A)

Einen Leitfaden zum Thema gibt es hier:
https://bit.ly/3aTAExA

 

Gut zu wissen 

Fachkräftezuwanderung aus Drittländern  
steigt nur schleppend

Zuwanderung trägt dazu bei, den Fachkräftemangel in Deutschland zu lin-
dern. Laut der im Frühjahr 2019 von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichten 
Studie „Zuwanderung und Digitalisierung“ bräuchte Deutschland bis zum 

Jahr 2060 im Jahresdurchschnitt einen Zuwanderungssaldo von 260.000 Personen – 
davon 146.000 aus Nicht-EU-Staaten – damit der Rückgang des Arbeitskräfteangebots  
auf ein für die Wirtschaft verträgliches Maß begrenzt würde. Perspektivisch wird die 
Zuwanderung aus EU-Ländern angesichts des demografischen Wandels in Süd- und 
Osteuropa jedoch abnehmen. Deshalb wird die Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten an 
Bedeutung gewinnen. Gerade die Fachkräftezuwanderung aus diesen sogenannten 
Drittstaaten entwickelt sich derzeit aber nur schleppend. (Bertelsmann Stiftung)

Weitere Informationen gibt es hier:
https://bit.ly/36o5TNx

Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verhindern 

In Deutschland werden rund 1,5 Millionen Menschen am Arbeitsplatz 
gemobbt. Dabei findet Mobbing unabhängig von Beruf, Branche oder 
Unternehmen in der gesamten Arbeitswelt statt. Es entsteht oftmals dort, wo 

auf engstem Raum – wie etwa in einem Büro – Menschen eine Zwangsgemeinschaft bil-
den. Mobbing verursacht einen hohen Leidensdruck und kann zu schweren psychischen 
und physischen Krankheiten führen. Doch Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder der Betriebsrat 
können etwas dagegen tun. So kann zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung zum Umgang 
mit Konflikten helfen oder eine Schulung zum Thema Mobbing für Betriebsrat und 
Mitarbeiter. (Dashöfer)

Nähere Informationen zum Thema gibt es hier:
https://bit.ly/37u6KxF

Welche Zuschüsse gibt es für eine  
Weiterbildung als Ingenieur? 

Ingenieure sollten regelmäßig eine Weiterbildung in Anspruch nehmen, um 
auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch um Softskills und weitere Fähigkeiten 
auszubauen. In vielen Fällen ist es möglich, für solche Fortbildungen Zuschüsse 

zu beantragen. Eine neutrale Informationsplattform für das Thema berufliche Weiterbil-
dung als Ingenieur ist das InfoWeb Weiterbildung (www.iwwb.de). Dort finden sich neben 
Datenbanken mit Weiterbildungsangeboten auch Informationen über Finanzierungs-
möglichkeiten. (VDI)

Ausführliches zum Thema gibt es hier:
https://bit.ly/2RMsuhC

Weiterbildungsstipendium macht  
höhere Berufsbildung attraktiver 

Weiterbildungsstipendiaten erhalten ab 2020 mehr Geld: Das vom Bundes-
bildungs ministerium finanzierte Instrument ist mit einer Ausstattung von 
knapp 30 Millionen Euro in das Jahr 2020 gestartet. Damit können 6.000 

Weiterbildungsstipendien vergeben werden; die maximale Förderhöhe steigt von 7.200 
auf 8.100 Euro. Gleichzeitig werden Weiterbildungen im Ausland erleichtert. Die jüngsten 
Verbesserungen beim Weiter bildungs stipendium sind nach Einschätzung des Deutschen 
Industrie- und Handels kammertages (DIHK) ein wichtiger Schritt, um den Unternehmen 
bei der Deckung ihres Fachkräftebedarfs zu helfen. (DIHK)

https://bit.ly/2GjHvSV 

(brbv)
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rbv GmbH – Startschuss für Kooperation mit Netze BW

Bundesweite Qualifikations
lehrgänge Glasfaserausbau

Der rbv war zu Besuch im Ausbildungszentrum der Netze BW in Esslingen. Im 
Anschluss an die Besichtigung des Neubaus erfolgte ein intensiver und kon
struktiver Austausch über die weitere Ausgestaltung der Kooperation im 

Rahmen des Ausbaus von Glasfasertechnik. 

Anlässlich der Erweiterung des 
Ausbildungszentrums der 
Netze BW besuchte die rbv 
GmbH, vertreten durch Ge -
schäftsführer Mario Jahn, am 
14. Januar 2020 den Neu- be -
ziehungsweise Anbau in Ess-
lingen. Neben der Be  sich ti-
gung des neuen Schu lungs-
zentrums stand die Ko  o pe-
ration zur Berufsförderung im 
Bereich der Glasfasertechnik 
zwischen rbv, Netze BW und 
weiteren wichtigen Markt part-
nern vor allem in Bezug auf 
einen gelingenden Breitband-
ausbau auf der Tagesordnung. 

Das Treffen bildete den Grund-
stein, um den gemeinsam ent-
wickelten Lehrgang „Infra-
struk     turfachkraft für Glasfaser-
tech nik Leitungsbau“ am 
Markt zu etablieren. Die Aus-
bildung soll in Modullehr-
gängen zu einem vereinheit-
lichten bundesweiten An  ge-

bot führen und somit dem 
Fachkräfte mangel – speziell 
im Bereich des Breit band aus-
baus – ent gegen wirken und 
die Fach kräfte von morgen 
qualifizieren. 

Passende Qualifikations
muster etablieren
Die Zusammenarbeit der 
Partner ergab sich aus dem 
gemeinsamen Wunsch von 
rbv-Mitgliedern als Auftrag-
nehmer sowie von Versorgern 
und Stadtwerken als Auftrag-
geber, ein passendes Angebot 
für die gesamte Branche zu 
entwickeln. „Lehrgänge wie 
die ‚Infrastrukturfachkraft für 
Glasfasertechnik Leitungsbau‘ 
sind unverzichtbar, um die 
passenden Qualifikations-
muster zum Ausbau von Glas -
faser tech nik in Deutsch land 
zu etablieren“, betonte Jahn 
mit Blick auf die Initiative. 
Denn für einen nachhaltigen 

Ausbau bedarf es speziell ge -
schulter Fachkräfte und die 
Möglichkeit zur Erlangung von 
Zusatz qualifikationen. Hierfür 
gibt es zum derzeitigen Stand 
keine spezifischen Aus bil-
dungs  an gebote (z. B. duale 
Aus bil dung). Dies möchten 
der rbv und die Netze BW 
durch ihre Zusammenarbeit 
ändern und den Breit band-
ausbau bun desweit fördern. 
Der rbv freut sich, an diesem 
wichtigen Pro zess mitzuwir-
ken und sieht in einer erfolg-
reichen Markt ein führung des 
neuen, rbv-zertifizierten Lehr-
ganges eine tragfähige und 
markttaugliche Strategie, um 
den Ausbau eines qualitativ 
hochwertigen, flächendecken-
den Glasfaser netzes voranzu-
treiben. (rbv/Netze BW)

Trafen sich in Esslingen anlässlich der Erweiterung des Ausbildungszentrums der Netze BW: Medina  
Crnalic (Netze BW), Gerhard Heinrich (Leiter Ausbildungszentrum Netze BW), Mathias Rinder (Netze BW), 
Mario Jahn (rbv GmbH), Andreas Kohl (Netze BW) und Christoph Schmickler (Netze BW) (v.l.n.r.). (Foto: 
rbv/Netze BW)

Umfrage zur Ausbildung am Bau

Probleme Azubis zu finden
SOKABAU hat kürzlich Ausbildungsbetriebe 
online zur Ausbildungssituation in der Bau wirt
schaft befragt. Dabei gaben über 50 Prozent 

der Teil nehmer an, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre 
offenen Ausbildungsplätze zu besetzen. Über 70 Prozent 
der Betriebe bieten bereits eine Ausbildung für geflüch
tete Menschen an oder sind zumindest dafür offen. Dies 
gilt auch für über 60 Prozent der Betriebe in Bezug auf 
lernbeeinträchtigte Jugend liche. 

Diese Ergebnisse unterstrei-
chen die Integrationsfähigkeit 
der Baubranche und zeigen, 
dass sich spezielle Inte gra-
tions maßnahmen wie das 
Pro  gramm „Berufsstart Bau“ 
zur Vorbereitung auf eine 
Bau-Ausbildung bezahlt 
machen. Berufsstart Bau er -
leichtert Flücht lingen und 
lernbeeinträchtigten Jugend-
lichen den Start in die Be -
rufsausbildung. Das im Jahr 
2013 ins Leben gerufene 
Projekt zielt darauf ab, ausbil-
dungswillige junge Men-
schen durch eine Ein stiegs-
quali fizierung optimal auf 
den Beginn einer Bau-Berufs-
ausbildung vorzubereiten. 
Dabei setzt es auf regionale 
Fördermaßnahmen, die von 

überbetrieblichen Aus bil-
dungs  stätten der Bauwirt-
schaft in Kooperation mit in 
der Region ansässigen Bau-
unternehmen angeboten 
und von SOKA-BAU finanziert 
werden. Seit 2015 nehmen 
auch verstärkt Flüchtlinge an 
dem Projekt teil.

Konjunkturbremse 
Fachkräftemangel
Ferner zeigt die Befragung, 
dass sich der Fachkräfte-
mangel in der Bauwirtschaft 
zunehmend zur Konjunktur-
bremse entwickelt. Laut Um -
frage bleiben – trotz der sehr 
positiven Entwicklung am 
Bau-Aus bi ldungsmarkt in den 
vergangenen Jahren – viele 
Ausbil dungs  stellen lange un -

besetzt. In der monatlich 
stattfindenden Konjunk tur -
um frage des ifo Instituts 
geben mittlerweile zwischen 
15 und 20 Prozent der Bau-
betriebe an, dass der Mangel 
an geeigneten Ar  beits kräften 
die Produktion behindere. 
Dies sind die höch sten jemals 
gemessenen Werte. Darüber 
hinaus stellen die Abwan-
derung von Fach kräften in 
andere Bran chen sowie Aus-
bildungs abbrüche infolge 
unzureichender be  trieblicher 
und schulischer Leistungen 
der Azubis ein großes Pro-
blem dar. Hier können Pro-
jekte wie „Vermeidung von 
Lehrab brüchen und Siche-
rung des Ausbildungs erfolgs“, 
die vom Europäischen So -
zialfonds (ESF) und teilweise 
auch durch Landesmittel ge -
fördert werden, dazu beitra-
gen, solche Ausbildungs ab -
brüche zu vermeiden. (SOKA-
BAU)

Freistellung und Anrechnung von Berufsschul- und Prüfungszeit

Gleichstellung von Azubis
In der Neureglung des Paragrafen 15 „Frei stellung, Anrechnung“ des novellier
ten, am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen neuen Berufs  bildungsgesetzes (BBiG) 
wird festgelegt, dass er  wachsene Auszubildende und jugendliche Auszu bil

dende bei der Freistellung und Anrechnung für Be  rufs  schul und Prüfungs zeiten gleichzu
stellen seien. In seiner Sitzung vom 29.11.2020 hat der Bundesrat diese auf der Grund lage 
von parlamentarischen Beratungen ge  troffene Neureglung kritisch hinterfragt. 

Die Neuregelungen bewirken, 
dass erwachsene Aus zubil den-
de an einem Berufs schultag 
mit mehr als fünf Unterrichts-
stunden freizustellen sind. 
Damit sind sie nicht mehr dazu 
verpflichtet, nach der Schule 
noch in den Be trieb zu kom-
men. Außer dem werden den 
Auszubil denden diese Berufs-
schul tage mit der durchschnitt-
lichen täglichen Arbeitszeit auf 

ihre Aus bil dungszeit an  ge rech-
net, damit also als voller Ar -
beitstag mit beispielsweise 
acht Stun den. Der Bun desrat 
hat im Rah men seiner Sitzung 
Ende No  vem ber festgestellt, 
dass Unter neh men, insbeson-
dere kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU), durch diese 
Neu regelungen stärker be -
lastet werden. Zu  dem stehe zu 
be  fürchten, dass die Aus bil-

dungs  bereit schaft der Be  triebe 
sinken könne. Daher hat der 
Bundesrat die Bun des re gie-
rung gebeten, die Neu re ge-
lungen zwei Jahre nach dem 
Inkrafttreten des Ge  setzes ei -
ner erneuten Eva luation zu un -
terziehen. Dabei solle ins be-
sondere überprüft werden, ob 
nicht zur bisherigen Re  gelung 
des § 15 BBiG zurückgekehrt 
werden solle. (Bundes rat)

Neues rbv-Angebot „Anwendungsfachkraft 
Leitungsbau Gas/Wasser“

Weiterbildung gering 
qualifizierter Mitarbeiter

Um dem steigenden Personalbedarf im Rohrleitungsbau gezielt Rechnung zu 
tragen, hat der rbv in Zusammenarbeit mit rbvMitgliedsunternehmen und 
der Netze BW, Stuttgart, ein praxisorientiertes Training für potenzielle An 

wen dungsfachkräfte Gas/Wasser im Leitungsbau entwickelt. Das inhaltliche Konzept 
des neuen Lehrgangs zielt darauf ab, das Einmaleins des Leitungsbaus in vier Wochen
blöcken an gering qualifizierte Mitarbeiter zu vermitteln, um somit die Lücke zwischen 
Fachpersonal und an beziehungsweise ungelernten Mitarbeitern zu schließen.

Bei dem praxisorientierten 
Lehr gang „Anwendungs-
fach  kraft Leitungsbau  
Gas/Was  ser“ handelt es sich 
um eine zweistufige Quali fi-
ka tion, die aus einem drei-
wöchigen theoretischen 
sowie einem einwöchigen 
praktischen Teil besteht. Als 
Basis dient der Aus bil dungs-
beruf des Tief baufach arbei-
ters mit Schwer punkt Rohr-
leitungs bauarbei ten. Die Teil-
nehmer erwerben in der mo -
dularen Quali fi zie rung Kennt-
nisse, ohne eine Vollaus-
bildung zu absolvieren. Un -
ter nehmen pro  fitieren von 
der deutlich verkürzten Zeit, 
in der ihnen qualifiziertere 
Mitarbeiter zur Verfügung 
ge   stellt werden. Am Ende  
des Lehrgangs ab  solvieren 
die Teilnehmer eine Prüfung 

und erhalten im An  schluss ihr 
Zertifikat zur „An  wen   dungs-
fachkraft Leitungs  bau Gas/
Wasser“.

Der rbv-zertifizierte Lehr gang, 
der in diesem Jahr erstmalig 
zwischen dem 2. März und 
dem 17. April stattfindet, rich-
tet sich vor allem an Mit-
arbeiter ohne bestehende 
Quali fikation, die jedoch be -
reits über Erfahrungen im 
betrieblichen Einsatz verfü-
gen. Er wird zunächst als Pi -
lotprojekt im Stuttgarter 
Raum angeboten. Für die Zu -
kunft ist es geplant, die Wei-
ter  bildung auch bundesweit 
auszurollen. (brbv/Netze BW)

Anmeldung unter 
www.brbv.de, 
Rubrik Gas . Wasser, 
Punkt 2.3.8.

Das Programm steht hier zum 
Download bereit:
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Regelwerk DVGW, DIN und TRGS

DVGW-Neuerscheinungen
GW 315: Maßnahmen zum Schutz von Versorgungs
anlagen bei Bauarbeiten, Ausgabe 1/2020

Das Arbeitsblatt GW 315 gibt grundlegende Hinweise zur Ver-
meidung von Beschädigungen vorhandener Versorgungs an-
lagen im Zuge von Baumaßnahmen. Es gilt für alle Bauarbeiten 
(siehe auch Abschnitt 3.4 Bauarbeiten/Bautätigkeiten) und regelt 
die Anforderungen an Bauausführende und Betreiber von Ver-
sorgungsanlagen.

Bei Beginn der Bauarbeiten müssen vor Ort Informationen zu 
Versorgungsanlagen aus dem Planwerk mit aktuellem Stand vor-
liegen.

Der Bauausführende ist daher verpflichtet, sich unmittelbar vor 
Baubeginn Gewissheit über die Lage von Versorgungsanlagen zu 
verschaffen und die Versorgungseinrichtungen für die Dauer der 
Bauausführung zu schützen. Die Verpflichtung zur Erkundigung 
seitens des Bauausführenden ergibt sich aus gefestigter Recht-
sprechung sowie Vorschriften zur Unfallverhütung und Rege-
lungen der Landesbauordnungen, Schutzanweisungen (z. B. 
Merkheft für Baufachleute). Verstöße eines Bau aus führenden 
gegen die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht führen im Scha-
densfall zu einer Schadens er satzverpflichtung nach § 823 BGB 
und können darüber hinaus im Einzelfall auch mit strafrechtlichen 
Konsequenzen verbunden sein.

In diesem Zusammenhang muss deutlich gemacht werden, dass 
insbesondere auch Auftraggeber und Bauherren ebenso wie die 
mit der Planung und Ausschreibung beauftragten Ingenieurbü-
ros und Architekten in dem gesamten Prozess eine Mit wir-
kungspflicht haben und die erforderlichen Maßnahmen zur Netz-
auskunft, Erkundigung und den späteren Bauarbeiten bereits bei 
den ersten Überlegungen zu Baumaßnahmen berücksichtigen 
müssen. Dies gilt auch für öffentliche Vorhabensträger, wie Bau- 
und Ordnungsbehörden. Dies dient insgesamt dem Schutz der 
Versorgungsanlagen und leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Vermeidung von Personen- und Sachschäden sowie Ver sor-
gungs störungen.

Unstrittig ist in diesem Zusammenhang die Mitwirkung des 
Betreibers einer Versorgungsanlage durch die Netzauskunft im 
Zuge von Bau- und Planungsmaßnahmen. Aufgrund des vorhan-
denen öffentlichen Interesses werden durch die Betreiber Aus-
künfte gegenüber Dritten über die Lage und den Verlauf ihrer 
Versorgungslagen erteilt.

Das DVGW-Arbeitsblatt GW 118 „Erteilung von Netzauskünften“ 
bildet ein wesentliches Bindeglied zu den späteren Bauarbeiten, 
indem darin die Erteilung von Netzauskünften geregelt ist. Das 
Arbeitsblatt GW 315 gibt ebenfalls Hinweise auf die Erkundi-
gungspflicht der Bauausführenden zum Schutz der Versor gungs-
anlagen während der Bauausführung.

GW 390: Bauwerksdurchdringungen und deren 
Abdichtung für erdverlegte Leitungen, Ausgabe 
12/2019

Das Arbeitsblatt bündelt die anerkannten Regeln der Technik im 
Hinblick auf die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung 
unter Berücksichtigung von Ansprüchen an Leitungen (Medi-
umrohre, Strom- und Telekommunikationskabel). Es konkretisiert 
alle relevanten Anforderungen unter dem Aspekt der sach- und 
fachgerechten Abdichtung von Bauwerksdurchdringungen.

Der Aufwand für Bauwerksdurchdringungen und deren Ab -
dichtung stellt im Verhältnis zu den Gesamtkosten eines Bau-
werkes einen geringen Kostenanteil dar. Bei Mängeln an den 
Abdichtungen und den daraus möglicherweise entstehenden 
Schäden (z. B. durch eindringendes Wasser oder Gas) wird der 
hohe Gebrauchswert von fach- und sachgerecht ausgeführten 
Abdichtungen erkennbar. Die Kosten zur Feststellung der 
Schadensursache und für die Sanierung können dabei den 
ursprünglichen Herstellungswert der Abdichtungen um ein 
Vielfaches überschreiten.

Eine spätere Zugänglichkeit zur Bauwerksdurchdringung ist oft 
nur eingeschränkt beziehungsweise gar nicht gegeben. Aus die-
sem Grund müssen in der Regel die Abdichtungen ihre Funktion 
ohne Wartung sicherstellen. Je nach Art der Nutzung des Bau-
werkes kann dessen Lebensdauer – und damit auch die der Ab -
dichtung – mehrere Jahrzehnte betragen. Auch hieran lässt sich 
der hohe Gebrauchswert der Abdichtung der Bauwerks durch-
dringung erkennen.

Das Arbeitsblatt gilt für neu zu erstellende Bauwerks durch-
dringungen im erdberührten Bereich zur Abdichtung:
- gegen Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser entspre-

chend Wassereinwirkungsklasse W1-E nach DIN 18533-1,
- gegen drückendes Wasser entsprechend Wasserein wir-

kungsklasse W2-E nach DIN 18533-1,
- gegen nicht-drückendes Wasser auf erdüberschütteten 

Decken entsprechend Wassereinwirkungsklasse W3-E nach 
DIN 18533-1,

- für die Beanspruchungsklasse 1 nach der DAfStb-Richtlinie, 
wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton sowie 

- für die Beanspruchungsklasse 2 nach der DAfStb-Richtlinie, 
wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton.

Das Arbeitsblatt gilt nicht für die Bauwerksdurchdringung in fol-
genden Anwendungsfällen:
- Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 

Laubengängen nach DIN 18531,
- Abdichtung von Fahrbahnen, die zu öffentlichen Straßen oder 

zu Schienenwegen gehören,
- Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton nach 

DIN 18532,
- Abdichtung von Deponien, Erdbauwerken und Tunnel,
- Abdichtung von Innenräumen nach DIN 18534,
- Abdichtung von Behältern und Becken nach DIN 18535 und
- Abdichtung von Bauwerken der Kanalisation.

Das Arbeitsblatt behandelt nicht die Anforderungen an die 
Gasdichtheit. Bei nach diesem Arbeitsblatt dicht ausgeführten 
Abdichtungen von Bauwerksdurchdringungen wird jedoch da -
von ausgegangen, dass diese auch hinreichend gasdicht sind.

Das Arbeitsblatt hat folgenden Inhalt:
- Planungs- und Ausführungsgrundsätze in Bezug auf das Ge -

bäude (mit/ohne Keller) und seinen Zustand, die Anordnung 
und Abdichtung der Bauwerksdurchdringung, den Bauab - 
lauf, den eventuellen Rückbau sowie spartenübergreifende 
Aspekte

- Anforderungen an die Bauwerksdurchdringung unter Berück-
sichtigung von Futter- bzw. Schutzrohren

- Abdichtung der Bauwerksdurchdringung in Abhängigkeit 
vom Bemessungsgrund-/-hochwasserstand, der Wasserein-
wir  kungsklasse/Beanspruchungsklasse (z. B. Bodenfeuchte, 
drückendes Wasser) und der vorhandenen beziehungsweise 
geplanten Bauwerksabdichtung

- Abstimmung zwischen Bauherr und Netzbetreiber im Hinblick 
auf die jeweiligen Verantwortungsbereiche und den notwen-
digen Informationsaustausch

DVGW-Entwürfe
GW 301 Entwurf: Unternehmen zur Errichtung,  
In  standsetzung und Einbindung von Rohrleitun
gen – Anforderungen und Prüfungen, Ausgabe 
12/2019

Das Arbeitsblatt gilt für Unternehmen, die Rohrleitungen in Gas- 
und Wasserversorgungssystemen in offener Bauweise errichten, 
instandsetzen und einbinden.

Es ist davon auszugehen, dass Unternehmen, die die Anfor-
derungen dieses Arbeitsblatts in Verbindung mit den jeweiligen 
Technischen Regeln nach Tabelle 2 einhalten, im Grundsatz auch 
den artverwandten Leitungsbau außerhalb des Anwen dungs-
bereichs der Technischen Regeln nach Tabelle 2 beherrschen, 
etwa im Bereich von Industrie (z. B. freiverlegte Gasleitungen auf 
Werksgelände), Gewerbe und Abwasser. 

In diesem Arbeitsblatt wird an mehreren Stellen auf den Zeitpunkt 
der Prüfung Bezug genommen, das ist spätestens der Zeitpunkt 
des Abschlusses der Konformitätsbewertung. Es obliegt dem 
Auftraggeber, die Konformität des Auftragnehmers bezüglich der 
Anforderungen dieses Arbeitsblattes festzustellen, indem er 
einen unabhängigen Nachweis der Einhaltung dieser Anfor-
derungen durch ein Zertifikat fordert oder sich dadurch von der 
Einhaltung dieser Anforderungen überzeugt, dass er selbst den 
Auftragnehmer auf vergleichbare Weise prüft. Der unabhängige 
Nachweis über eine Zertifizierung durch Dritte ist ein bewährter 
Weg der Konformitätsbewertung, der den Aufwand der 
Auftragsbeteiligten (Auftraggeber und Auftragnehmer) bei der 
Vertragsgestaltung und -abwicklung erheblich verringern und 
vereinheitlichen kann. Die Entscheidung bezüglich des Wegs der 
Konformitätsbewertung liegt bei den Auftragsbeteiligten. 
Demnach wurde das Arbeitsblatt auf Anforderungen und 
Prüfungen beschränkt, die sowohl von den Auftragsbeteiligten 
als auch von Zertifizierungsstellen angewandt werden können. 
Jede Zertifizierungsstelle kann sich durch die DAkkS Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH für dieses Arbeitsblatt akkreditieren 
lassen. Ebenso kann jeder Auftraggeber in seiner Ausschreibung 
vom Auftragnehmer den Nachweis eines von einer akkreditierten 
Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikats fordern.

Einspruchsfrist: 20.03.2020

DIN-Neuerscheinungen
DIN 4065: Gasleitungen im Transportnetz – Hin
weis schilder, Ausgabe 12/2019

Dieses Dokument ist anzuwenden für Hinweisschilder zur Kenn-
zeichnung des Verlaufs in Betrieb befindlicher Gasleitungen im 
Transportnetz und für deren Betrieb notwendiger Armaturen und 
Nebenanlagen. Gegenüber DIN 4065:1974-01 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 
a) Das Wort „Ferngas“ wurde durch „Erdgas“ ersetzt.
b) Die Kurzzeichen des Leitungsbauteils wurden aktualisiert.
c) In Bild 1 wurden die Schriftfelder des Hinweisschildes überar-
beitet.

DIN EN ISO 156091: Anforderungen und Quali
fizierung von Schweißverfahren für metallische 
Werkstoffe – Schweißanweisungen – Teil 1: Licht
bogenschweißen, Ausgabe 12/2019

Diese Norm legt die Anforderungen an den Inhalt der Schweiß-
anweisungen für die Lichtbogenschweißprozesse fest. In dieser 
Norm sind solche Einflussgrößen aufgeführt, die die Qualität der 
Schweißverbindung beeinflussen. Gegenüber DIN EN ISO 15609-
1:2005-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 
a) Der Inhalt der Europäischen/Internationalen Norm wurde voll-
ständig übernommen.
b) Der Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert.
c) Der Abschnitt 4 „Technischer Inhalt der Schweißanweisung 
(WPS)“ wurde neu strukturiert.
d) Die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

TRGS-Neuerscheinungen
TRGS 500: Schutzmaßnahmen, Ausgabe 09/2019

Die TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“ konkretisiert die Gefahr stoff-
verordnung (Gef-StoffV), indem sie Schutzmaßnahmen für Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen beschreibt. Diese Maßnahmen sollen 
einen Schutz der Beschäftigten vor inhalativen, oralen, dermalen 
und physikalisch-chemischen Gefahren sicherstellen. Die in die-
ser TRGS beschriebenen Maßnahmen sind entsprechend der 
jeweiligen betrieblichen Situation im Rahmen der Gefähr dungs-
beurteilung festzulegen und stoff-, arbeitsplatz- und tätigkeitsbe-
zogen anzupassen. Die überarbeitete TRGS 500 kann über die 
Website der BAuA abgerufen werden.
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Rechtstipp 

Arbeitszeitkonten für  
Geschäftsführer nutzen
Inhaber von Arbeitszeitkonten schätzen die Flexibilität 
bei der Handhabung von Zeitguthaben und schulden. 
Ein neues BMFSchreiben ermöglicht Zeitkonten jetzt 
unter Umständen auch für Geschäftsführer. Was Firmen 
und Chefs beachten sollten.

Wie flexibel bin ich bei der Gestaltung meiner Lebensar-
beitszeit? Diese Frage spielt bei der Jobentscheidung vie-
ler Führungskräfte eine immer wichtigere Rolle. Insofern 
sollten jetzt auch mittelständische Unternehmen erwägen, 
im Wettbewerb um qualifizierte Führungskräfte in den Ver-
tragsverhandlungen ein Zeitwertkonto anzubieten. Jedoch 
gelten für derartige Langzeitkonten strenge Vorgaben von 
Seiten des Fiskus. Firmen und Geschäftsführeranwärter soll-
ten bei der Vertragsgestaltung die steuerlichen Fallstricke 
genau im Blick haben. Nur so ist gewährleistet, dass beide 
Seiten langfristig von der Vereinbarung profitieren.

Ein Zeitwertkonto bietet Geschäftsführern gleich mehrere 
Vorteile. Sie können damit etwa ihre Altersvorsorge finan-
zieren, eine vorübergehende Freistellung bei Bezügen rea-
lisieren oder aber in den vorgezogenen Ruhestand gehen. 
Das Prinzip: Überstunden, Urlaubsgeld, Provisionen oder 
Boni werden nicht ausgezahlt, sondern als Gutschrift steu-
er- und sozialabgabenfrei angespart. Auf diese Weise sinkt 
der Lohnsteuersatz, da das Entgelt über einen längeren 
Zeitraum gestreckt wird. Lohnsteuer wird erst in der Aus-
zahlungsphase fällig.

Bislang kam längst nicht jede Führungskraft in den Genuss 
eines Langzeitkontos. Bei GmbH-Geschäftsführern und Vor-
ständen einer Aktiengesellschaft verweigerte der Fiskus 
be   harrlich die steuerliche Anerkennung. Seiner Auffassung 
nach war es mit deren Aufgabenbild nicht vereinbar, dass 
sie auf die unmittelbare Entlohnung zugunsten später zu 
ver   gütender Freizeit verzichten. In einem jüngeren Urteil 

hat der Bundesfinanzhof diese Sichtweise teilweise revidiert 
(Az. VI R 17/16). Die Richter sehen in Gutschriften nur dann 
einen gegenwärtig zufließenden Arbeitslohn, wenn das 
Arbeitszeitkonto einem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer gehört. Das Urteil eröffnet vielen Firmen die 
Möglichkeit, Arbeitszeitkonten als zusätzliches Instrument 
für die Gewinnung und Bindung von Geschäftsführern ein-
zusetzen.

Ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums zeigt 
Unternehmen genau auf, in welchen Fällen die Finanzbe-
hörden Arbeitszeitkonten für Geschäftsführer steuerlich an-
erkennen (Az. IV C 5 – S 2332/07/0004:004). Grundsätzlich 
unkritisch ist die Einrichtung von Zeitwertkonten für Fremd-
geschäftsführer, die an der Firma keine Anteile halten. Auch 
bei Gesellschafter-Geschäftsführern ohne Mehrheitsbeteili-
gung ist eine Anerkennung möglich. Voraussetzung ist hier 
jedoch, dass keine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt.

Verdeckte Gewinnausschüttungen führen zum Verlust von 
Steuervorteilen. Die Folge sind meist hohe Nachzahlungen 
samt Zinsen. Unter Umständen drohen sogar auch straf-
rechtliche Konsequenzen. Haben Geschäftsführer aufgrund 
ihrer Mehrheitsbeteiligung eine beherrschende Stellung 
inne, wird bei der Vereinbarung von Arbeitszeitkontenmo-
dellen nach derzeitigem Rechtsstand stets eine verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA) angenommen. Für sie gibt es 
immerhin einen kleinen Trost: Guthaben, die vor oder nach 
Bestehen der Anteilsmehrheit aufgebaut werden, bleiben 
von den Restriktionen unberührt.

Von einer vGA geht das Finanzamt auch dann aus, wenn 
die Wertguthabenvereinbarung eines Minderheitsgesell-
schafters nicht dem Fremdüblichkeitsgrundsatz entspricht. 
Die Vereinbarung hält dem Fremdvergleich nur dann stand, 
wenn sie auch einem Nichtgesellschafter gewährt würde 
und sowohl der Art als auch der Höhe nach marktüblich ist. 
Daher sollten Firmen für den Fremdvergleich immer aktu-
elle Gehaltsstudien heranziehen. Bestenfalls kann anhand 

von Planungsrechnungen dokumentiert werden, dass das 
vereinbarte Modell aus Sicht der Gesellschaft betriebs-
wirtschaftlich sogar sinnvoll, zumindest aber vertretbar er-
scheint.

Was sollten Firmen bei der Gestaltung des Geschäftsführer-
vertrags beachten? Die Ab rede zum Arbeitszeitkonto soll-
te immer schriftlich im Vertrag dokumentiert sein. Zudem 
muss die Verschiebung der Fälligkeit des Zeitguthabens 
eindeutig festgeschrieben und wirksam vereinbart werden. 
Die Konditionen sollten nachvollziehbar sein und planbare 
Auszahlungs- und Verwendungszeiträume definieren. Dazu 
gehört vor allem, dass der maximal mögliche Ausgleichs-
zeitraum festgelegt wird. Nicht zuletzt sollte der Vertrag Be-
zug auf die betrieblichen Regelungen zur flexiblen Arbeits-
zeit nehmen.

Das Thema Arbeitszeitkonten für Geschäftsführer ist eine 
komplexe Angelegenheit. Firmen und zukünftige Chefs soll-
ten aufgrund der Tragweite ihrer Vereinbarungen immer ei-
nen steuerlichen Berater konsultieren. Zu  dem sollten Unter-
nehmen die Rechtsprechung bezüglich Arbeitszeitkonten 
für Mehrheitsgesellschafter im Blick behalten. Denn ob hier 
die generelle Verweigerung des Fiskus auch künftig Bestand 
haben wird, bleibt abzuwarten. 

Der Autor: Matthias Gehlen, 
Steuerberater der Kanzlei 
WWS Wirtz, Walter, Schmitz 
am Standort Mön  chen glad-
bach (www.wws-gruppe.de). 
Sein Tätig keits  schwer punkt 
ist die steuerliche und be -
triebs wirtschaftliche Be  ra-
tung von mittelständischen 
Unter nehmen.

Handbuch Netzmeister neu erschienen

Kooperation von rbv und GSTT trägt weitere Früchte
Aktivitäten zu bündeln und Synergien zu nutzen 
ist eine wesentliche Ziel setzung der engen Ko 
operation zwischen rbv und GSTT. Ein weiteres 

Etappen ziel dieser zunehmend intensivierten Zusam men
arbeit liegt nun mit der im Dezember erschienenen vierten 
und komplett überarbeiteten Auflage des vom rbv heraus
gegebenen Standardwerks für technisches Grund wissen  
Gas/Wasser/Fernwärme vor.

Gas-, Wasser- und Fernwärme-
rohrnetze bilden mit Abstand 
den größten Teil des Anlage-
vermögens von Versorgungs-
unternehmen. Netzmeister 
tragen in besonderer Weise 
Verantwortung für die In  stand-
 haltung dieser wertvollen As -
sets. Um den täglichen An  for-
derungen hierfür ge  recht wer-
den zu können, das heißt die 
Be  triebssicherheit jederzeit zu 
gewährleisten, muss der Netz-
meister das technische Regel-
werk kennen und anwenden 
können. Bei dem vom rbv erst-
malig im Jahr 2006 herausge-
gebenen Hand buch „Netz-
meister – Stan dard  werk für 
tech nisches Grundwissen  

Gas/Wasser/Fernwärme“ han-
delt es sich um ein wesentli-
ches Grund  lagen-Kompen-
dium rund um diese vielfälti-
gen Auf gaben stellungen. 
Hierin werden wich tige Fragen 
für die Tätig keit des techni-
schen Be  triebspersonals im 
Rohr netz von Experten aus der 
Be  rufs praxis umfassend und 
praxisorientiert abgehandelt. 
Durch regelmäßige Neu auf-
lagen wird die Aktualität dieses 
ge  bündelten Experten wissens 
sichergestellt. Dabei orientie-
ren sich die erforderlichen An -
passungen an dem fortschrei-
tenden Stand der Tech nik. 

Neuauflage unter beson
derer Berücksichtigung 
grabenloser Bauweisen
Seit Dezember 2019 liegt nun 
eine vollständig überarbeitete 
vierte Auflage des Hand buchs 
vor. Nachdem in den vorange-
gangenen Ausgaben lediglich 
in Teilbereichen auf be  sondere 
Anwendungsfälle grabenloser 
Neubau- und Sanierungs ver-
fahren eingegangen wurde, 
erfolgt nun erstmals eine voll-
ständige Darstellung dieser 
Bauweise in einem eigenstän-
digen Kapitel „Grabenlose Bau-
weisen und Sanierungs ver-
fahren“, welches gemeinsam 
von GSTT und rbv bearbeitet 
wurde. Damit wird dem Um -
stand Rechnung getragen, 
dass grabenlose Bauweisen 
heute einen festen und in be -
stimmten Fällen unverzichtba-
ren Bestandteil des Lei tungs-
baus darstellen. Hiervon zeugt 
auch das etablierte Regelwerk 
Gra benlose Bauweisen ge  mäß 
DVGW-Arbeitsblatt GW 302.  

Im Rahmen der Erar beitung 
des neuen Kapitels wurden – 
so  weit sinnvoll und möglich – 
Inhalte der erst im Juni 2019 
erschienenen ge  meinsamen 
GSTT/rbv-Information „Reha-
bilitation von Druck rohr lei-
tungen“ übernommen, mit  
der erstmalig eine einheit  -
liche, über einzelne Verbände 
hinausgehende technische 
Dar stellung der entsprechen-
den Techno logien umgesetzt 
wurde. Auch das neue Kapitel 
„Graben lose Bauweisen und 
Sanierungsverfahren“ des 
Netz      meister-Handbuches ist 
ein weiteres vorbildliches 
Beispiel für die von Beginn an 
enge und konstruktive Ko -
operation von rbv und GSTT. 
(rbv/GSTT)
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27. Februar 2020, Dresden
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Sachsen

4. März 2020, Bexbach
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz/Saarland

5. März 2020, Berlin
Sitzung des rbv/GSTT-Arbeitskreises  
Grabenlose Bauweisen

10. März 2020, Hamburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Nord

10./11. März 2020, Köln
Die Kölner Netzmeistertage

11. März 2020, Hannover
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Niedersachsen

12. März 2020, Halle
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

17. März 2020, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes

17. März 2020, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Kabel des rbv

18. März 2020, Kelsterbach 
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Hessen/Thüringen

25. März 2020, Dortmund
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen

31. März 2020, Regensburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Bayern

31. März 2020, Kerpen
Sitzung des Ausschusses für Personal-
entwicklung

21. April 2020, Stuttgart
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Baden-Württemberg

21. April 2020, Köln
Sitzung des GSTT/rbv-Arbeitskreises  
Digitale Transformation und Building 
Information Modeling (BIM)

23. April 2020, Mühlenbeck
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Kanal des rbv

23./24. April 2020, Lübeck
Mitgliederversammlung Güteschutz 
Kanalbau

23./24. April 2020, Bremen
Mitgliederversammlung Gütegemein-
schaft Leitungstiefbau

4. – 8. Mai 2020, München
IFAT

14./15. Mai 2020, Düsseldorf
rbv-Jahrestagung

Termine . Veranstaltungen 2020

Verbandsjubiläen

50jährige Mitgliedschaft  
Rohrleitungsbau Fritz Heidel OHG, Glött  Bayern

25jährige Mitgliedschaften  
Kremsmüller Industrieanlagenbau GmbH, Leipzig Sachsen
Tiefbau Vogel GmbH, Weißenberg  Sachsen

10jährige Mitgliedschaften  
DBB Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH, Kleinopitz Sachsen
ENACO Energieanlagen- und Kommunikationstechnik GmbH,  Bayern
Maisach 
Lorenz Bau GmbH, Miltach  Bayern
RSC Rohrbau und Sanierungs GmbH, Cottbus  Brandenburg
Sandkamp Tiefbau GmbH, Gronau  NRW

Neuaufnahmen  
Buchheister Straßen- und Tiefbau GmbH, Genthin  Sachsen-Anhalt
Hermann Jansen Straßen- und Tiefbauunternehmung  Niedersachsen
GmbH & Co. KG, Aschendorf
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Fachveranstaltungen für Wasserwirtschaft 
und technische Infrastruktur gebündelt

InfraSPREE – Neuer 
Fach kongress der Wasser
branche in Berlin

InfraSPREE ist ein neuer Fachkongress der Wasserbranche in Berlin, der mit seiner 
Premiere am 9. und 10. September 2020 ehemalige Fachveranstaltungen wie den 
Berliner Sanierungstag, das Internationale Leitungsbausymposium und den 

Schaustellentag bündelt und ersetzt. Auch der rbv beteiligt sich aktiv an der Organisation 
des neuen Veranstaltungsformats.

Das Alleinstellungsmerkmal 
des neuen Formats liegt in der 
Verknüpfung von Theorie und 
Praxis. Unter dem Motto „Ent-
decken – Erleben – Erfah ren“ 
werden den Besuchern hoch-
wertige Fachvorträge gebo-
ten, die von Praxis exkursionen 
flankiert und von einer beglei-
tenden Fachaus stellung unter-
stützt werden.

Fortbildung und 
Networking
Im Mittelpunkt stehen Wis-
sens erwerb und -austausch 
sowie Networking. Der neue 
Fachkongress InfraSPREE setzt 
seinen Fokus auf Innovation 
und Stand der Technik und 
dient damit sowohl der Fort-
bildung als auch dem fachli-
chen Austausch auf hohem 
Niveau. Fachkräfte können sich 

über Produkt-, Dienstleistungs- 
und Geschäftsfeldinnova tio-
nen informieren und austau-
schen.

Zentrale Anlaufstelle 
für Studierende
Die Wasserwirtschaft ist wie 
viele andere Branchen auch 
vom Fachkräftemangel betrof-
fen. Vor diesem Hintergrund 
legt der neue Fachkongress 
zusätzlich ein besonderes 
Augenmerk auf Angebote für 
Studierende. InfraSPREE bietet 
eine zentrale Anlaufstelle für 
Studienanfänger und Studie-
rende. Neben Informationen 
über spannende Berufsfelder 
in der Wasserwirtschaft kön-
nen auch direkte Kontakte zu 
potenziellen Arbeitgebern ge -
knüpft werden. Coaches und 
Guides unterstützen bei der 

Themenauswahl und beglei-
ten Studierende zu Schau-
stellen und Projekten im Rah-
men der Praxisexkursionen.

Unter Federführung des 
AQUANET Berlin-Brandenburg 
beteiligen sich neben dem rbv 
auch die DVGW Landesgruppe 
Berlin/Brandenburg, die GSTT, 
der RSV, die Berliner Wasser-
betriebe sowie weitere Organi-
sationen aktiv an der Um  set-
zung des neuen Veran stal-
tungsformats.

Der InfraSPREE-Kongress wird 
jährlich stattfinden und ab -
wechselnd den Schwerpunkt 
auf Berlin und das Land Bran-
denburg legen. Infor mations- 
und Buchungsmöglich keiten 
finden Sie unter 
www.infraspree.de.


